Sven Kuhne Kalvarienbergstr. 70
87509 Immenstadt

Tel.:08323/5 15 47

Mobil: 0171 / 452 10 46

eMail: svenkuhne@t-online.de

Bayerischer Verfassungsgerichtshof
80097 Miunchen

Immenstadt, 27.10.2025

Verfassungsbeschwerde

des Sven Kuhne, Kalvarienbergstr. 70 in 87509 Immenstadt/Allgéau

- Beschwerdefuhrer -

- Raumungsbeklagter (2021) und Antragsteller (2025) vor dem Amtsgericht Sonthofen -
- Beschwerdefuhrer vor dem Landgericht Kempten -

- Mieter -

gegen den

a) Beschluss des Amtsgerichts Sonthofen/Allgau
vom 20.05.2025, Az. 3 C 422/21 (Anlage 17, Seite 113) -
Ablehnung Prozesskostenhilfeantrag vom 01.02.2025 (Anlage 11, Seite 81) fir die Anfechtung

eines Raumungsvergleichs in Sachen Eigenbedarfskindigung einer Mietwohnung

b) Beschluss des Amtsgerichts Sonthofen/Allgau
vom 24.06.2025, Az. 3 C 422/21 (Anlage 19, Seite 127) -
Nichtabhilfe sofortige Beschwerde vom 21.06.2025 (Anlage 18, Seite 117) gegen a)

c) Beschluss des Landgerichts Kempten/Allgau
vom 18.07.2025, Az. 51 T 853/25 (Anlage 20, Seite 131) -
Zuruckweisung sofortige Beschwerde vom 21.06.2025 (Anlage 18, Seite 117) gegen a)

d) Beschluss des Landgerichts Kempten/Allgau
vom 03.09.2025 Az. 51 T 853/25 (Anlage 22, Seite 147) -

Zurtickweisung Anhoérungsriige vom 05.08.2025 (Anlage 21, Seite 135) gegen c)

I. Allgemeines



Vorwort

Der Beschwerdefihrer erhebt Verfassungsbeschwerde vor dem Bayerischen Verfassungsge-
richtshof gegen die Entscheidungen des Amtsgerichts Sonthofen und des Landgerichts Kemp-
ten, mit denen sein Antrag auf Prozesskostenhilfe flr die Anfechtung des Raumungsvergleichs

vom 22.12.2021 wegen arglistiger Tauschung (8§ 123 BGB) abgelehnt wurde.

Er macht geltend, dass ihm durch diese Entscheidungen der Anspruch auf rechtliches Gehor
(Art. 91 Abs. 1 BV) verletzt wurde und die Ablehnungen zudem gegen das allgemeine Willkurver-
bot (Art. 118 Abs. 1 BV) verstoR3en.

Antrage

1. Es wird beantragt festzustellen, dass

- das Amtsgericht Sonthofen mit Beschliissen vom 20.05.2025 und 24.06.2025 (Az. 3 C
422/21) sowie

- das Landgericht Kempten mit Beschlissen vom 18.07.2025 und 03.09.2025 (Az. 51 T
853/25)

die Grundrechte des Beschwerdefiihrers aus Art. 91 Abs. 1 BV (rechtliches Gehor) und
Art. 118 Abs. 1 BV (Willkirverbot) verletzt haben.

2. Die genannten Beschlisse sind aufzuheben und die Sache zur erneuten Entscheidung an

ein zustandiges Gericht zuriickzuverweisen.

Fristwahrung

Der letztinstanzliche Beschluss des Landgerichts Kempten vom 03.09.2025 (Zuriickweisung An-
horungsrige; Rubrum Nr. d)) ist dem Beschwerdefiihrer am 06.09.2025 zugestellt worden. Die
Frist zur Einlegung dieser Verfassungsbeschwerde ist mithin geman Art. 51 Abs. 2 Satz 2 VIGHG
bis zu dem Ablauf des 06.11.2025 gewabhrt.

Rechtswegerschdpfung

Gegen den Beschluss des Landgerichts Kempten vom 18.07.2025 (Rubrum Nr. c)) wurde mit
Schriftsatz vom 05.08.2025 gemal? § 321a ZPO Anhorungsrige mit Gegenvorstellung erhoben.
Diese Anhorungsrige wurde mit Beschluss vom 03.09.2025 durch das LG Kempten (51 T
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853/25) zurlckgewiesen. Hiergegen sind keine Rechtsmittel mehr gegeben; der Rechtsweg ist

mithin erschopft.

Formalien

1. Der Beschwerdefuihrer, Sven Kuhne, geb. 07.03.1963, ist deutscher Staatsangehdriger,

wohnhaft im Freistaat Bayern in 87509 Immenstadt/Allgau, Kalvarienbergstr. 70.

2. Von November 2011 bis Dezember 2022 bewohnte er als Mieter eine Wohnung in

_ (1. OG links). Dieses Mietverhaltnis wurde im August 2020

durch ordentliche Kiindigung des Vermieters wegen angeblichen Eigenbedarfs nach §
573 Abs. 2 Nr. 2 BGB gekiindigt (Anlage 01, Seite 53). Grundlage der hier angegriffenen
Entscheidungen ist ein im Raumungsverfahren (AG Sonthofen 3 C 422/21) geschlossener
Vergleich (Anlage 03, Seite 57), dessen Anfechtung wegen arglistiger Tauschung (8 123
BGB) betrieben wird (Anlage 11, Seite 81).

Rechtliches

1. Der Bayerische Verfassungsgerichtshof ist gemaRi Art. 2 Nr. 6 VfGHG zustandig.

2. Die Verfassungsbeschwerde ist zulassig. Sie erflllt die Voraussetzungen des Art. 51
VIGHG:

- Sie richtet sich gegen Akte o6ffentlicher Gewalt des Freistaats Bayern (Beschllsse des
Amtsgerichts Sonthofen vom 20.05.2025 und 24.06.2025 sowie des Landgerichts Kemp-
ten vom 18.07.2025 und vom 03.09.2025).

- Der Beschwerdefihrer ist deutscher Staatsangehoriger, wohnhaft im Freistaat Bayern,

und damit beschwerdebefugt.
- Der Rechtsweg ist erschopft.
- Die Beschwerdefrist ist gewahrt.
3. Der Beschwerdefiihrer macht geltend, durch die angegriffenen Beschlisse in seinen

Grundrechten aus der Bayerischen Verfassung, insbesondere aus Art. 91 Abs. 1 BV
(rechtliches Gehor) und Art. 118 Abs. 1 BV (Willkirverbot), verletzt zu sein.
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Der Beschwerdefuhrer ist durch die Versagung von Prozesskostenhilfe unmittelbar in sei-
nem Zugang zu effektivem Rechtsschutz betroffen, da ihm ohne PKH die gerichtliche

Durchsetzung seiner materiellen und immateriellen Anspruche faktisch unméglich ist.

Il. Sachverhalt / Verfahrenshergang

Der Beschwerdeflhrer war seit November 2011 Mieter der Wohnung_ in
- Mit Schreiben vom 20.08.2020 wurde das Mietverhaltnis wegen angeblichen
Eigenbedarfs zugunsten der Tochter des Vermieters gekindigt (Anlage 01, Seite 53).

Der Beschwerdefuihrer widersprach der Kiindigung aus Hartegriinden. Zugleich bestritt er,
dass die Tochter des Vermieters tatsachlich in die Wohnung einziehen wolle oder der

Vermieter konkret dienstlich versetzt werde, da es hierzu keinerlei Nachweise gab.

Der Vermieter erhob im Juli 2021 Raumungsklage vor dem Amtsgericht Sonthofen (Az. 3
C 422/21). Zur Begrindung des Eigenbedarfs wurde vorgetragen, die Tochter benétige
die Wohnung um hier einen eigenen Hausstand zu begriinden und gleichzeitig der Ver-

mieter aufgrund einer Auslandversetzung die Familienwohnung aufgeben musse.

Nach Hinweis des Gerichts legte der Anwalt des Vermieters mit Schriftsatz vom
30.11.2021 eine Versetzungsverngung_ bei Gericht vor (Anlage 02, Seite
55), deren Ausstellungsdatum (oben rechts) durch eine handschriftliche Anlagennummer
teilweise verdeckt wurde. Diese Verfligung war mafdgeblich fur die Entscheidung, ob ein
berechtigter Eigenbedarf bestand und ein Raumungsvergleich geschlossen werden konn-
te. Mit dieser Verfiigung sollte die vom Mieter zuvor bestrittene Versetzung und der da-

raus resultierende Bedarf der Tochter bewiesen werden.

Da der Mieter (Beschwerdefiihrer) nun die Versetzung nicht mehr bestreiten konnte,
schlossen die Parteien am 22.12.2021 im Raumungsverfahren vor dem Amtsgericht Son-
thofen (Az. 3 C 422/21) einen Vergleich (Anlage 03, Seite 57), in dem Raumung und
Ubergabe der Wohnung bis spatestens 31.12.2022 vereinbart wurde. Grundlage der Eini-

gung war die angenommene Echtheit und Tragféhigkeit der Versetzungsverfiigung.

Die Tochter des Vermieters zog jedoch nie in die Wohnung ein. Stattdessen meldete sie
sich bereits im Mai 2022 an einem mehr als 100 km entfernten Ort - an und be-
gann dort im September 2022 eine mehrjéahrige Ausbildung _ (Anlage 24,
Seite 161). Bereits im Sommer 2022 wurde der Verkauf der Wohnung eingeleitet und im

Sommer 2023 abgeschlossen.
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7. Aufgrund der Tatsache, dass die Tochter nie einzog zeigte der Mieter seinen Vermieter
wegen Betrug aufgrund vorgetauschten Eigenbedarfs im Juni 2023 an. Durch Aktenein-
sicht (Az. 420 Js 16706/23) der Staatsanwaltschaft Kempten im Marz 2024 stellt sich fir
den Mieter heraus, dass die Versetzungsverfiigung tatsachlich erst im Dezember 2020 -
mithin erst mehrere Monate nach der Kiindigung - erlassen worden war. Was den Ver-
dacht des Mieters bestétigte, dass diese Versetzung zum Zeitpunkt der Kindigung noch
nicht absehbar war und um dies zu verschleiern das Datum auf der vorgelegten Verset-

zungsverfigung vorséatzlich unkenntlich gemacht wurde.

8. Daraufhin beantragte der Beschwerdefiihrer (Mieter) mit Schriftsatz vom 01.02.2025 Pro-
zesskostenhilfe zur Anfechtung des Vergleichs (Anlage 11, Seite 81) wegen arglistiger
Tauschung (§ 123 BGB).

9. Das Amtsgericht Sonthofen lehnte den Antrag mit Beschluss vom 20.05.2025 ab (Anlage
17, Seite 113), half der sofortigen Beschwerde am 24.06.2025 nicht ab (Anlage 19, Seite
127), und das Landgericht Kempten wies diese mit Beschluss vom 18.07.2025 ebenfalls
zurlick (Anlage 20, Seite 131).

10. Gegen die Entscheidung des Landgerichts erhob der Beschwerdefiihrer am 05.08.2025
eine Anhdrungsrige (Anlage 21, Seite 135) wegen Verletzung rechtlichen Gehdrs, die mit

Beschluss vom 03.09.2025 zurlickgewiesen wurde (Anlage 22, Seite 147).

lll. Begrindung Teil A

Die Zurtckweisung der Anhérungsrige vom 03.09.2025 wurde durch das LG Kempten unublich (§ 321a Abs. 4 Satz 5
ZPO) sehr ausfihrlich begriindet. Daher wird die Auseinandersetzung mit dieser Begriindung einem eigenstandigen
Teil B dieser Verfassungsbeschwerde gewidmet. Nach Fertigstellung dieser Beschwerde erging aufgrund von mundli-
cher Verhandlung vom 01.10.25 (Anlage 26, Seite 169) am 22.10.2025 ein Endurteil in der Hauptsache (Raumungs-
verfahren, Anfechtung Vergleich) (Anlage 27, Seite 173). Hierauf wird kurz im Teil C eingegangen.

a) Verletzung des Art. 91 Abs. 1 BV (Rechtliches Gehor) und Art. 118 Abs. 1 BV (Willkur-

verbot) durch das Amtsgericht Sonthofen

01.02.2025 - Anfechtung des Raumungsvergleichs mit PKH-Antrag wegen arglistiger Tau-
schung, § 123 BGB (Anlage 11, Seite 81) - Ablehnung Prozesskostenhilfe-Antrag (Anlage 17,
Seite 113)

Art. 91 Abs. 1 BV garantiert jedem Beteiligten an einem gerichtlichen Verfahren das Recht, dass
sein erheblicher Vortrag vom Gericht zur Kenntnis genommen und in Erwagung gezogen wird.
Dieses Recht wird verletzt, wenn das Gericht auf den wesentlichen Kern des Vorbringens nicht

eingeht und damit ersichtlich entscheidungserhebliches Vorbringen tibergeht.
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Der Beschwerdeflhrer hat in seiner Antragsschrift (Anfechtung Raumungsvergleich mit Prozess-
kostenhilfe-Antrag) vom 01.02.2025 substantiiert dargelegt, dass der Raumungsvergleich vom
22.12.2021 durch arglistige Tauschung (8 123 BGB) zustande kam. Grundlage waren folgende,
entscheidungserhebliche Tatsachen:

aa) Vorlage Versetzungsverfigung Vermieter

MalRgeblich fur den Schluss des Raumungsvergleichs am 22.12.2021 vor dem Amtsgericht
Sonthofen war die mit Schriftsatz vom 30.11.2021 von der Gegenseite bei Gericht vorgelegt
Versetzungsverfligung (Anlage 02, Seite 55) des Vermieters, wobei deren Datum mit einer
handschriftichen Anlagennummerierung zweifelsfrei in der Kanzlei des Klagevertreters un-
kenntlich gemacht wurde. Diese Versetzungsverfigung wurde dem Beschwerdefihrer (dem
damals beklagten Mieter) am 09.12.2021 von seinem damaligen Anwalt per eMail zugestellt.
Dem verdeckten Datum mald er zunachst keine weitere Bedeutung bei, da er darauf vertrau-
te, dass ein von einem Anwalt in ein Gerichtsverfahren eingefiihrtes Dokument das beweist,
was es beweisen soll, namlich die zum zeitlichen Ablauf passende Versetzung des Vermie-
ters in das Ausland und die Tragfahigkeit dieser Versetzung als Begriindung des Eigenbe-

darfs.

Da der Beschwerdefiihrer bis zur Vorlage dieser Versetzungsverfiigung die Versetzung be-
stritten hatte, sollte mithin damit bewiesen werden, dass der Vermieter tatsachlich mehrjahrig
in das Ausland -versetzt wurde; Ehefrau und minderjahriger Sohn verzogen mit in das
Ausland. Die im Mérz 2021 volljahrig gewordene Tochter verbleibt hingegen in Deutschland,
um hier ihre Schulausbildung (Abitur |GGG sommer 2022) abzu-
schlieBen und danach eine Berufsausbildung am selben Ort zu beginnen. Daher benétigt sie
angeblich die streitgegenstandliche Wohnung, da sie die Uber 200 gm grof3e Familienwoh-
nung nicht allein bewohnen und bewirtschaften kann. Diese Familienwohnung wurde daher
Mitte 2021 aufgegeben, woraus der Bedarf fur die Tochter entstanden sein soll. Bis zu dem
moglichen Bezug der streitgegenstandlichen Wohnung (31.12.2022) bewohnte die Tochter,

nach Angaben des Vermieters (Vater) verschiedene Ferienwohnungen.

Grundsatzlich war mit Vorlage der Verfiugung die Beweislage fur den Beschwerdefiihrer
nachvollziehbar geworden, er also die zur Eigenbedarfskiindigung filhrende Versetzung nicht
mehr bestreiten konnte und vor diesem Hintergrund am 22.12.2021 einem R&umungsver-
gleich zustimmte. Demnach wurde vereinbart die Wohnung bis Jahresende 2022 besenrein,
vollstandig und unbeschéadigt zu tbergeben (Anlage 03, Nr. 2 und 4, Seite 58). Dies erfolgte
dann vereinbarungsgemaf mit Einwurf aller Schliissel am 31.12.2022 in den Briefkasten des
Hausverwalters, da der Vermieter keine Anweisungen fiir die Ubergabe der Wohnung gege-

ben hatte und er selbst sich zu der Zeit bereits im Ausland befand.
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Die Tochter zog jedoch nie in die Wohnung ein; nach dem Auszug des Beschwerdefihrers
stand die Wohnung leer und ab Mai 2023 stand ein fremder Name an Klingelschild und
Briefkasten. Wie sich spater herausstellte wurde die Wohnung in 2023 verkauft (Anlage 24,
Seite 161), wobei der Verkauf bereits im Sommer 2022 eingeleitet wurde.

Durch spatere Einholung von Melderegisterauskinften (Anlage 08 und 09, Seite 73 und 75)
stellte sich jedoch heraus, dass sich die Tochter bereits ab Mai 2022 in ||| |
- (Uber 100 km StraRenentfernung zur streitgegenstandlichen Wohnung) angemeldet hat
und dort einer mehrjahrigen Ausbildung bei der - entgegen sah.

bb) Anzeige wegen Betrug - Offenbarung des manipulierten Datums der Versetzungsver-

figung

Der Beschwerdefuihrer nahm daraufhin den damaligen Klager (Vermieter) auf3ergerichtlich
auf Schadenersatz und Schmerzensgeld aufgrund vorgetduschten Eigenbedarfs in An-
spruch. Da hierzu keine Einigung zu erzielen war, zeigte er den Vermieter im Juni 2023 we-
gen Betrug bei der Polizei Immenstadt an. In seinen Einlassungen hierzu (Anlage 23 und 24,
Seite 159 und 161) fuhrte der Vermieter aus, dass ihm die Versetzung im November 2020
angekindigt und dann am 10.12.2020, also ungefahr 4 Monate nach der Eigenbedarfskindi-
gung (20.08.2020), verfugt wurde.

Im Méarz 2024 beantragte der Beschwerdefiihrer Einsicht in die hierzu bei der Staatsanwalt-
schaft Kempten gefilhrte Akte (Az. 420 Js 16706/23), die am 28.03.2024 gewehrt wurde.
Hier wurde er, durch die dortigen Einlassungen des Vermieters, erstmalig mit dem tatsachli-
chen Datum der Versetzungsverfiigung konfrontiert, Zitat Vermieter: "lch wurde mit Ankindi-
gung vom November 2020 mit einer Personalmassnahme vom 10.12.2020 _ver-
setzt und habe meinen Dienst dort zum 01.03.2021 angetreten.” (Anlage 24, Seite 161).

Unmittelbar darauf sah sich der Beschwerdefiihrer die ihm vorliegende pdf-Datei der Verset-
zungsverfigung an seinem hauslichen PC genauer an. Durch mehrfache Vergré3erung zeig-

te sich, dass es sich bei dem Datum tatsachlich um den 10.12.2020 handelte.
cc) Folgen der Offenbarung des Datums

Damit war klar, dass das Datum dieser Versetzungsverfigung nicht zuféllig oder versehent-
lich unkenntlich gemacht wurde. Es lag nun der zwingende Verdacht nahe, dass dies vor-
satzlich geschah, mit der Absicht Uber das Ausstellungsdatum zu tduschen. Denn wére das
Datum (10.12.2020) bereits vor, oder wenigstens bei der muindlichen Verhandlung
(22.12.2021) dem Beschwerdefiihrer bekannt gewesen, hétte er einem Raumungsvergleich
niemals zustimmen brauchen und auch nicht zugestimmt, da der Vermieter dann erst hatte

beweisen missen, dass diese Versetzung bereits bei Ausspruch der Kindigung so hinrei-
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chend konkret gewesen ist, dass sie als Kindigungsgrund héatte tragfahig sein kénnen. Die-
sen Nachweis hat der Vermieter, trotz mehrfachen Hinweises in den Schriftsdtzen des Be-
schwerdefuhrers - so z.B. in der Anfechtung des Raumungsvergleichs vom 01.02.2025, Zitat
Anlage 11, Seite 88 unten:

"Beweise dafiir, dass diese Versetzung bereits zum Zeitpunkt der Kiindigung hinreichend
konkret war, wurden bislang nicht vorgetragen. Einzig wird behauptet, dass es Vorgesprache
mit Vorge-setzten gegeben haben soll; was zu bezweifeln ist. Denn wann genau, in welchem
zeitlichen Ab-lauf diese stattfanden und wer diese bezeugen kann, wurde bislang nicht
nachgewiesen. Gabe es einen solchen Nachweis, so ware dieser zweifellos bereits

vorgelegt, bzw. entsprechende Zeugen benannte worden."

bis heute nicht erbracht und musste ihn von Seiten der Gerichte auch nicht erbringen. Was
letztlich die Vermutung nahe legt, dass moglicherweise auch bei Gericht angenommen wur-
de, dass dieser Nachweis vom Vermieter nicht zu erbringen ist. Die Gerichte ihn mithin davor
schitzen einen Nachweis zu erbringen, den er offenkundig nicht erbringen kann und er infol-
gedessen mit erheblichen Schadenersatzforderungen konfrontiert ware, wenn er nicht nach-
weisen kann, dass diese Versetzung zum Zeitpunkt der Kiindigung bereits hinreichend kon-

kret gewesen ist und die Kiindigung hatte tragen kdnnen.

In Unkenntnis des tatsachlichen Datums der Versetzungsverfiigung sah sich der Beschwer-
defuhrer veranlasst letztlich einem Raumungsvergleich zuzustimmen, in dessen Folge er
seine Uberaus geschatzte Wohnung und sein Uber viele Jahre gewachsenes, verfestigtes

Wohnumfeld verlor.
dd) Weitere Indizien fir arglistige Tauschung

Neben dem handschriftlich verdeckten Datum auf der Versetzungsverfigung wurden weitere
Indizien, die ebenfalls die Annahme der arglistigen Tauschung stitzen, im Schriftsatz vom

01.02.2025 (Anfechtung Raumungsvergleich) vorgetragen:

- so wurde vorgetragen, dass es im Kopfbereich des Dokuments fur den Klagevertreter
genlgend Freiraum gegeben hatte, um eine Anlagennummerierung auf dem Doku-
ment anzubringen, ohne, dass wesentliche Daten verdeckt werden, (Anlage 11, Seite
87, Rn. 1)

- ebenso wurde vorgetragen, dass die Schreibweise der handschriftlichen Ziffer "2" un-
gewdhnlich erscheint. Einerseits weist sie am oberen Bogen einen abrupten Rich-
tungswechsel von rechts oben nach links unten auf, was fir diese Ziffer untblich ist.
Ublicherweise wird die Ziffer "2" von den meisten Menschen in einem Bogen von links

oben nach links unten gezogen. Andererseits ist der untere Querstrich tibermaRig lang
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gezogen; genau so lang, damit er auch genau die Jahreszahl (2020) verdeckt, (Anlage
11, Seite 87, Rn. 2)

- und letztlich wurde auch die Frage aufgeworfen, warum hier lediglich selektiv nur die
Anlage K2 nummeriert wurde, die Anlage K1 aber keine Anlagennummerierung tragt.
(Anlage 11, Seite 87, Rn. 3).

Um klaren zu koénnen, wie es zu dieser ungewdhnlichen Schreibweise gekommen ist, bot der

Beschwerdefiihrer zudem die Einholung eines Sachverstandigengutachtens an.

Nicht im Ansatz wurde dies alles durch die Gerichte zur Kenntnis genommen, bzw. aufgeklart.
Vielmehr behauptet das Amtsgericht noch in seinem Beschluss vom 24.06.2025 (Anlage 19, Sei-
te 129, Rn. 4), Zitat: "Wer dies aufgebracht hat (Anm.: gemeint ist die Anlagennummerierung), ist
vollig unklar, ...", obwohl der Klagevertreter bereits in seinem Schriftsatz vom 13.03.2025 (Anlage
14, Seite 101) einrdumte, Zitat: "Wenngleich nach Sich-tung der Anlage K 2 die Bezeichnung
tatsachlich hatte mittiger angebracht werden kdnnen. Die Beschriftung ging jedoch erkennbar

auch durch das Datum."

Womit zweifelsfrei erwiesen ist, dass diese Anlagennummerierung mindestens in der Kanzlei des
Klagevertreters aufgebracht worden ist. Ob nun von ihm selbst oder von Angestellten, ist dabei
unerheblich. Véllig unklar bleibt jedenfalls, warum das Amtsgericht hier dennoch - wider besseres

Wissen - Anderes behauptet, wenn es erklart, dass "vollig unklar" sei, "wer dies aufgebracht hat".
ee) Reaktionen der Gerichte und entscheidungserheblicher Gehotrsverstol3

Trotz dieser zahlreichen, belegten und prifungswirdigen Indizien wurde Prozesskostenhilfe ver-
wehrt. Beide Gerichte begnigten sich mit pauschalen Erwéagungen und vermieden jede Ausei-
nandersetzung mit dem unklaren Ausstellungsdatum der Versetzungsverfiigung. Gerade dieser
Punkt war aber fur den Ausgang des Verfahrens entscheidend: Hatten die Gerichte gewdrdigt,
dass die Versetzung erst deutlich nach der Kiindigung verfligt wurde, ware zumindest zu prifen
gewesen, ob die Eigenbedarfskiindigung als vorgeschoben zu bewerten ist. Hatte sich dies be-
statigt, hatte der Raumungsvergleich seine Grundlage verloren, und dem Beschwerdeflihrer ware
der Weg zu einer Schadensersatz- oder Wiederaufnahmeklage offen gestanden. Da Initilerung
und Zeitpunkt des Personalvorgangs allein in der Sphéare des Vermieters liegen, trifft ihn hierzu -
nach schlissigem Indizienvortrag - eine sekundare Darlegungslast, der er nicht nachkommen

musste.

Durch das Ubergehen dieses zentralen Vorbringens wurde dem Beschwerdefiihrer die Méglich-
keit genommen, die Tauschung und damit die Anfechtbarkeit des Vergleichs nach 8 123 BGB
wirksam geltend zu machen. Dies stellt eine Verletzung seines Anspruchs auf rechtliches Gehor
gemal Art. 91 Abs. 1 BV dar.
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Im Einzelnen

Im Folgenden erfolgt die detaillierte Auseinandersetzung mit den wesentlichen Entschei-

dungen von Amtsgericht und Landgericht.

20.05.2025 - Ablehnung Prozesskostenhilfe-Antrag durch das Amtsgericht (Anlage 17, Sei-
te 113)

Das Amtsgericht stutzte seine Entscheidung unter anderem auf die Erwagung,

Zitat AG: ,Die Berechtigung zur Eigenbedarfskiindigung war bereits in der Klageerwiderung vom
24.09.2021 explizit und detailliert bestritten worden. (...) Wenn aber bereits von Anfang an im
Rechtsstreit die Berechtigung (...) umstritten war (...) dann mangelt es an einem Anfechtungs-
grund.” (Anlage 17 , Seite 115, Rn. 3 und 4)

Das ist juristisch nicht haltbar, denn damit verkennt das Gericht die rechtliche Bedeutung des §
123 BGB vollstandig. Eine Tauschung entféllt nicht deshalb, weil zuvor tber denselben Sachver-
halt Streit bestand. Entscheidend ist allein, ob beim Abschluss des Vergleichs eine falsche An-
nahme Uber eine wesentliche Tatsache durch Tauschung hervorgerufen wurde. Gerade dies hat
der BeschwerdeflUhrer ausfiihrlich dargelegt, dass das Datum der Versetzungsverfigung bewusst
verdeckt wurde, um den Anschein zu erwecken, die Versetzung habe sich bereits bei Ausspruch

der Kiindigung konkret abgezeichnet.

Das Gericht ersetzt hier eine gebotene Tatsachenwirdigung durch ein Scheinargument und
Ubersieht dabei den Kern der Anfechtung: Die Tauschung erfolgte nicht Giber das Ob des Eigen-
bedarfs, sondern tber den Zeitpunkt seiner Entstehung.

Der Tatbestand der arglistigen Tauschung nach § 123 BGB hangt nicht davon ab, ob zuvor ein
Streit bestand, sondern ob beim Vergleich ein Irrtum Uber eine wesentliche Tatsache durch Tau-
schung hervorgerufen wurde. Dass der Beschwerdefiihrer den Eigenbedarf zuvor bestritten hat-
te, schlie3t eine Tauschung beim Vergleich nicht aus — im Gegenteil: Sie bestarkt sie, wenn
durch ein scheinbar entkréaftendes Beweismittel (die vorgelegte aber manipulierte Versetzungs-
verfigung) getduscht wurde. Zudem verkennt das Gericht, dass die Versetzung des Vermieters,
durch Vorlage der dazugehdérigen Verfigung, ab dem Moment (30.11.2021) vom Beschwerdefih-

rer nicht mehr bestritten werden konnte - und auch nicht wurde.

Dabei ist der am 22.12.2021 vor dem Amtsgericht Sonthofen geschlossene Raumungsvergleich
(Anlage 03, Seite 57) weder ein Indiz noch ein Beweis daflrr, dass damit der Rechtsstreit grund-
satzlich und fur alle Zeit beigelegt sein sollte; eine namhafte Abstandszahlung - welche ein Indiz
dafiir sein kann - oder eine diesbezulgliche eindeutige Willenserklarung Seitens des Beschwerde-
fuhrers gab und gibt es nicht. Im Gegenteil, unter Punkt 7 des Vergleichs werden Schadener-

satzanspriche fiir beide Parteien explizit nicht ausgeschlossen, Zitat:
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"Die Parteien sind sich dariber einig, dass neben den genannten Positionen keine wechsel-
seitigen Anspriche aus dem Mietverhaltnis bestehen und geltend gemacht werden, hiervon aus-

genommen sind etwaige Schadensersatzanspriche."

Diese Formulierung belegt unmissverstéandlich, dass ein umfassender Rechtsfrieden gerade nicht
gewollt war. Sie dokumentiert vielmehr, dass - trotz Abschlusses des Vergleichs - gegenseitige
Schadensersatzanspruche weiterhin vorbehalten blieben. Was auf Seite des damals beklagten
Mieters (Beschwerdeflihrer) eindeutig dafir spricht, dass weiterhin erhebliche Bedenken an der
Ernsthaftigkeit des Eigenbedarfs bestanden, die sich letztlich auch damit, dass die Tochter nie
einzog - sie sich sogar ohne Not noch in der Raumungsfrist, einen auf Dauer angelegten Wohn-
sitz weit weg von der angeblich von ihr begehrten streitgegenstandlichen Wohnung nahm - dann
auch verwirklichten (Anlage 08 und 09, Seite 73 und 75).

Das Amtsgericht hat diesen im Vergleich ausdricklich enthaltenen Vorbehalt von Schadenser-
satzanspriichen bei seiner Entscheidung vollstandig unberiicksichtigt gelassen. Es hat damit ei-
nen wesentlichen und entscheidungserheblichen Teil des Vorbringens Ubergangen. Nach der
standigen Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs ist das rechtliche Gehoér (Art. 91 Abs. 1
BV) verletzt, wenn das Gericht den Kern des Tatsachenvortrags einer Partei, der fir den Aus-
gang des Verfahrens von Bedeutung sein kann, nicht zur Kenntnis nimmt oder nicht in Erwdgung
zieht (vgl. VerfGH vom 12.9.2024 — Vf. 40-VI-22 — juris Rn. 47 m.w.N.).

Gerade der Vorbehalt in Punkt 7 des RAumungsvergleichs hatte Anlass geben missen, zu pru-
fen, ob der behauptete Rechtsfrieden tatsachlich gewollt war, oder ob der Vergleich nur formell
zustande kam, materiell jedoch unter einem Tauschungseinfluss stand. Diese naheliegende Aus-
einandersetzung ist vollstandig unterblieben. Stattdessen stiitzte das Amtsgericht seine Ent-
scheidung allein auf den formalen Akt des Vergleichsschlusses und die Einhaltung aufRerer
Formerfordernisse (Vorlesen, Genehmigung, kein Widerruf), ohne den materiellen Inhalt oder die

Bedeutung des ausdrucklich vereinbarten Vorbehalts zu wirdigen.

Damit wurde der entscheidungserhebliche Vortrag weder bericksichtigt noch inhaltlich gewdrdigt.
Dies stellt eine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehor nach Art. 91 BV dar und begrtin-
det zugleich den Verdacht einer willkiirlichen Verengung der Entscheidungsgrundlage auf forma-

le Aspekte, die dem Sinn und Zweck eines Prozesskostenhilfeverfahrens widerspricht.

Allenfalls ist der Vergleich ein Indiz dafiir, dass die Versetzung, die die Kindigung tragen sollte,
durch die Vorlage der dazugehdrigen Verfigung am 30.11.2021 (Eingang bei dem Beschwerde-
fihrer am 09.12.2021) nun von vom Beschwerdefiihrer nicht mehr bestritten werden konnte, und

er sich deshalb veranlasst sah, diesem Vergleich zuzustimmen.

Fur den Beschwerdefihrer war zu dem Zeitpunkt klar, dass, wenn der Vermieter ins Ausland

versetzt wurde und dadurch, dass die Ehefrau und Sohn mit verziehen werden und deshalb die
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Familienwohnung aufgegeben wird, ein Bedarf fur die in Deutschland zuriickbleibende volljahrige
Tochter an der streitgegensténdlichen Wohnung entstehen kann. Dass er dabei einem Irrtum
aufgrund einer Tauschung (Unkenntlichmachung des Datums der Verfugung) unterlag, wurde
von den Gerichten zu keinem Zeitpunkt gewdurdigt.

Wie wirksam die Tauschung dabei war, wird auch dadurch deutlich, dass auch dem damaligen
Gericht im Raumungsklageverfahren das Datum nicht auffiel, denn sonst wére zu erwarten ge-
wesen, dass das Gericht nachfragt (§ 139 ZPO), was es damit auf sich hat, dass ein Beweismittel
(Versetzungsverfiigung vom 10.12.2020), das den Eigenbedarf bestatigen soll, erst ca. 4 Monate
nach der Kiindigung (20.08.2020) ausgestellt wurde. Eine solche Nachfrage gab es aber nie.

Fazit: Das Amtsgericht stitzt die Ablehnung des PKH-Antrags auf die Begriindung, der Be-
schwerdefiihrer konne den Prozessvergleich nicht anfechten, weil er bereits im Vorprozess den
Eigenbedarf bestritten habe. Damit verkennt das Gericht die rechtliche Bedeutung des § 123
BGB. Eine Tauschung liegt nicht deshalb fern, weil zuvor Streit iber denselben Sachverhalt be-
stand, sondern weil beim Abschluss des Vergleichs ein Irrtum Uber eine Tatsache hervorgerufen
wurde. Die Begrindung des Amtsgerichts ersetzt hier die erforderliche Tatsachenwirdigung in

einem Hauptsacheverfahren durch ein bloRes Scheinargument.
Behauptung: Antragsteller sei nicht getauscht gewesen
Weiterhin erklart das Gericht,

Zitat AG: ,Der Antragsteller und damalige Beklagte war bei Abschluss des Vergleichs nicht ge-
tauscht, un-abhangig davon, ob die Versetzungsverfligung tatsédchlich manipuliert war oder
nicht.”, (Anlage 17, Seite 115, Rn. 5).

Damit verneint es die Tauschung ohne jede Prifung oder Beweisaufnahme und missachtet den
Prifungsmalfistab des § 114 ZPO, wonach bereits eine gewisse Erfolgsaussicht geniigt. Das
Gericht hat somit eine unzulassige Beweisantizipation vorgenommen und den Kernvortrag - die

gezielte Manipulation der Versetzungsverfigung - vollstdndig ausgeblendet.

Diese Begrundung ist zudem widerspriichlich und willkirlich: Einerseits rAumt das Gericht zwar
ein, dass die Verfigung moglicherweise manipuliert war, andererseits erklart es dies fur unerheb-
lich. Dadurch wird der entscheidende Anfechtungsgrund nach 8§ 123 BGB entwertet, ohne ihn
rechtlich zu wirdigen. Das Gericht hatte zumindest prifen missen, ob diese Indizien den Ver-
dacht einer arglistigen Tauschung als mdglich erscheinen lassen. Genau das verlangt § 114 ZPO

- nicht mehr und nicht weniger.

Dies ist besonders dann problematisch, wenn damit erklart wird, dass die zentrale Tauschungs-
handlung irrelevant sei. Das ist ein eklatanter Verstol3 gegen Art. 91 BV, weil der gesamte Vor-

trag gerade auf diese Manipulation zielt. Wenn das Gericht sagt, ,unabhé&ngig davon®, dann igno-
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riert es bewusst den Kern dieses Vorbringens. Ware das Gericht der Frage nachgegangen, wa-
rum die Versetzungsverfugung erst Monate nach der Kundigung ausgestellt wurde und ob die
den Eigenbedarf begrindende Versetzung dann bereits zum Zeitpunkt der Kundigung hinrei-
chend konkret war, hétte sich eine hohe Wahrscheinlichkeit ergeben, dass der Eigenbedarf nur
vorgeschoben war und dass dies mit dem verdeckten Datum auf der Verfigung verschleiert wer-
den sollte. Damit hatte der Beschwerdefiihrer den R&umungsvergleich erfolgreich anfechten
kénnen. Mit der Folge, dass dann erhebliche Schadenersatzforderungen (Umzugskosten, hdhere
Miete, geringerer Wohnwert, Schmerzensgeld) geltend gemacht werden kdnnen.

Stattdessen begnugt sich das Gericht mit pauschalen Erwagungen und vermeidet jede konkrete
Auseinandersetzung mit den entscheidenden Beweisanzeichen. Dies verletzt den Anspruch auf

rechtliches Gehdr nach Art. 91 Abs. 1 BV in gravierender Weise.
Ablenkung auf formale Wirksamkeit des Vergleichs

Hinzu kommt, dass sich das Amtsgericht in seiner Begriindung weiter darauf beschrankt, die

formalen Voraussetzungen eines wirksam geschlossenen Prozessvergleichs hervorzuheben,

Zitat AG: ,Das Protokoll liber die Sitzung am 22.12.2021 belegt, dass die Formvoraussetzungen
fir einen wirksam geschlossenen Prozessvergleich vorlagen, insbesondere wurde der Prozess-
vergleich vorgelesen und von beiden Parteien genehmigt; ein Widerruf ging innerhalb der gesetz-
ten Frist nicht ein.”, (Anlage 17, Seite 115, Rn 2).

An dieser Stelle soll nochmals klargestellt werden, dass diese Ausfiihrungen vollstandig am Kern
der Anfechtung vorbei gehen, denn es wurde nie in Frage gestellt, dass der Vergleich formwirk-
sam zustande kam, sondern dass sein Inhalt durch Tauschung erschlichen wurde. Eine formal
korrekte Protokollierung ersetzt jedoch nicht die Prufung, ob der Vergleich aufgrund einer arglisti-
gen Tauschung unwirksam ist (§ 123 Abs. 1, § 142 Abs. 1 BGB). Die formwirksame Protokollie-
rung (8 794 Abs. 1 Nr. 1 ZPO) steht der materiell-rechtlichen Anfechtung wegen Arglist (88 123,

142 BGB) nicht entgegen; der Prozessvergleich kann nachtréglich ex tunc beseitigt werden.

Indem das Gericht lediglich auf die formale Wirksamkeit abstellt, verfehlt es die Prifungsaufgabe,
die sich aus der materiell-rechtlichen Anfechtung ergibt. Art. 91 Abs. 1 BV verlangt, dass ein Ge-
richt sich mit dem entscheidungserheblichen Kernvortrag auseinandersetzt - hier also mit der
Frage, ob der Beschwerdefihrer durch eine vorsatzlich verdeckte Datumsangabe zum Ver-

gleichsabschluss bewegt wurde.

Stattdessen flichtet sich das Gericht neben Scheinargumenten in eine rein prozessuale Be-
schreibung (Vorlesen, Genehmigung, kein Widerruf) und vermeidet so eine materielle Bewertung
des geltend gemachten Tauschungstatbestands. Das Gericht verneint die Anfechtbarkeit des

Vergleichs allein durch Hinweis auf dessen formales Zustandekommen.
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Behauptete Nichtigkeit des Vergleichs aufgrund Anfechtung wegen arglistiger Tauschung
Weiter heif3t es in den Griinden des Amtsgerichts:

Zitat AG: ,Die Beklagte (Anm.: "Der Beklagte" muss es heil3en) behauptet, der Prozessvergleich
vom 22.12.2021 sei nichtig, da er ihn wegen arglistiger Tauschung anfechte. Das bedeutet, dass
der Prozessvergleich von vornherein nicht wirksam gewesen sein soll (§ 142 Abs. 1 BGB). Ware
dies der Fall, wéare der alte Rechtsstreit fortzusetzen (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 8 794 Rn. 36
ff.).%, (Anlage 17, Seite 115, Rn. 1).

Dass ein Prozessvergleich nicht allein deshalb nichtig wird, weil er angefochten wird, ist selbst-
verstandlich und entspricht der Systematik der 88 123, 142 BGB. Nicht nachvollziehbar hingegen
ist jedoch, dass das Amtsgericht unterstellt, es ware behauptet worden, der Vergleich sei ,von
vornherein nicht wirksam gewesen®, nur weil nun seine Anfechtbarkeit wegen arglistiger Tau-
schung geltend gemacht wird. Die Argumentation des Gerichts verdreht damit den Inhalt des

Vorbringens und konstruiert eine Aussage, die dem Beschwerdefiihrer nicht zuzuschreiben ist.

Diese Ausfuhrungen offenbaren zudem eine grundsatzliche Fehlinterpretation der Rechtslage
durch das Amtsgericht. Die Anfechtung eines Prozessvergleichs wegen arglistiger Tauschung
nach § 123 BGB setzt die formale Wirksamkeit des Vergleichs zunachst gerade voraus. Er wird
nicht deshalb ,von vornherein unwirksam®, sondern wird riickwirkend (§ 142 Abs. 1 BGB) als von
Anfang an nichtig behandelt, nachdem die Tauschung nachgewiesen ist. Damit kann ein Ver-
gleich wohl formal zustande gekommen und zunachst wirksam sein, zugleich aber nachtraglich

wegen Tauschung angefochten und damit beseitigt werden.

Indem das Amtsgericht das Vorliegen eines Tauschungsgrundes mit dem Hinweis auf den forma-
len Vergleichsabschluss verneint, vertauscht es die zeitliche Reihenfolge von Wirksamkeit und
Anfechtbarkeit. Die Begrundung liefe im Ergebnis darauf hinaus, dass kein formal protokollierter
Vergleich je angefochten werden kénnte — eine Rechtsauffassung, die mit § 123 BGB unverein-

bar ist und die praktische Wirksamkeit dieses Grundtatbestands vollig aushdhlen wirde.

Zudem fuhrt diese Argumentation zu einem unzulassigen Zirkelschluss: Gerade weil der Be-
schwerdefiihrer tduschungsbedingt dem Vergleich zustimmte, konnte er die Tauschung nicht
schon im damaligen Verfahren rigen. Das Gericht verkennt damit die Schutzrichtung des § 123
BGB, der Tauschungsopfer gerade nachtraglich in die Lage versetzen soll, sich von einem durch

Tauschung erlangten Willensakt zu l6sen.

Dieses Fehlverstandnis zeigt, dass das Amtsgericht die Anfechtung nicht inhaltlich gepruft, son-

dern mit einem dogmatisch falschen Kriterium abgewiesen hat. Dies stellt nicht nur eine Verlet-
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zung von Art. 91 BV (rechtliches Gehor) dar, sondern offenbart zugleich ein willkirliches Abwei-
chen vom Gesetzesinhalt, das mithin unter Art. 118 BV (Willktrverbot) fallt.

24.06.2025 - Nichtabhilfe sofortige Beschwerde durch das Amtsgericht (Anlage 19, Seite
127) gegen Ablehnung Prozesskostenhilfe-Antrag

Im Einzelnen

Um unnotige Wiederholungen zu vermeiden sollen an dieser Stelle nur einzelne Zitate aus der

Entscheidung des Amtsgerichts kurz aufgegriffen werden.

Zitat AG: ,Das Vorbringen aus der Beschwerdeschrift rechtfertigt es nicht, von der angegriffenen

Entscheidung abzuweichen.*, (Anlage 19, Seite 128, Rn. 1).

Diese pauschale Feststellung zeigt, dass das Amtsgericht die in der sofortigen Beschwerde dar-
gelegten neuen und konkretisierten Argumente nicht inhaltlich geprift hat. Eine solche pauschale
Ablehnung gentgt nicht dem Gebot aus Art. 91 BV, wonach das Gericht den Kern des Vortrags

erfassen und abwagen muss.

Zitat AG: ,Dies gilt auch angesichts der vom Beschwerdefiuihrer vorgenommenen Differenzierung
zwischen einem abstrakten rechtlichen Bestreiten des Eigenbedarfs und einer Tauschung durch

gezielte zeitliche Falschdarstellung in einem Beweismittel.“, (Anlage 19, Seite 128, Rn. 2).

Diese Passage belegt, dass das Gericht die Frage einer moéglichen Tauschung gar nicht mehr
pruft, sondern sich auf allgemeine Erwagungen zur Funktion von Vergleichen zuriickzieht. Damit
ersetzt es eine Tatsachenwirdigung durch juristische Allgemeinplatze, was als willklrliche Ver-

engung der Entscheidungsgrundlage zu werten ist (Art. 118 BV).

Zitat AG: ,Die Ausnahme der Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen im Vergleich
flihrt nicht dazu, dass der Antragsteller ein Anfechtungsrecht eigener Art hat.“, (Anlage 19, Seite
129, Rn. 3)

Hier verkennt das Gericht den Sinn des Vorbehalts in Punkt 7 des Vergleichs. Der Schadenser-
satzvorbehalt bedeutet gerade, dass weitergehende Anspriiche vorbehalten blieben und kein
endgultiger Rechtsfrieden gewollt war. Die véllige Nichtberiicksichtigung dieser Regelung zeigt,

dass das Gericht entscheidungsrelevantes Vorbringen ignoriert.

Zitat AG: ,Wer dies aufgebracht hat, ist vollig unklar, letztlich aber auch irrelevant, da jedenfalls

das Datum 10.12.2020 durchscheint, jedenfalls aber auf den ersten Blick schlecht leserlich, so
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“

(Anlage 19, Seite 129, Rn. 4).

Diese Argumentation ist in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft:

1.

2.

3.

wie bereits erwéhnt, hat der Klagevertreter in seinem Schriftsatz vom 13.03.2025 selbst
eingerdumt, dass die Beschriftung durch das Datum geht und mittiger hatte angeordnet
werden kdnnen - das Gericht stellt also einen erwiesenen Umstand nicht nachvollziehbar

als ,unklar” dar.

verschiebt es die Verantwortung fur die Tauschung auf das Opfer, indem es meint, der
Antragsteller hatte ,nachfragen kénnen. Damit wird der Schutzzweck des § 123 BGB in
sein Gegenteil verkehrt. Ein solches Abwélzen der Darlegungslast ist objektiv willkdrlich
(Art. 118 BV), und

verkennt das Gericht, dass es einen erheblichen Unterschied macht, ob man bei der Iden-
tifizierung des Datums, weild worauf man achten muss - so wie das Gericht - oder, ob
man das Dokument einem Menschen vorlegt, der nicht weil3, worauf er achten muss, - so
wie der Beschwerdefiihrer. Der zudem noch gutglaubig davon ausgeht, dass das Doku-
ment (da von einem Anwalt vorgelegt) das beweist, was es beweisen soll, namlich die

Versetzung des Mandanten in das Ausland im zeitlich zur Kiindigung passenden Kontext.

Fur einen arglosen Leser ist das Datum auf dem Dokument nicht ohne weiteres erkenn-
bar. Die meisten Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Gerichtsdokumenten
haben, wissen zwar, dass auf solchen Dokumenten Anlagenummerierungen aufgebracht
sein kdonnen. Dass sich im konkreten Fall darunter jedoch ein entscheidungserhebliches
Datum verbirgt, wird zunéachst kaum jemand vermuten - so wie der Beschwerdefuhrer
seinerzeit. Genau dieses allgemeine Vertrauen in Integritat eines Anwalts wurde hier ge-

Zielt ausgenutzt.

Wer einen anderen gezielt Uber den Zeitpunkt einer maf3geblichen Verfligung tauscht und
zugleich den dufReren Anschein eines authentischen Beweismittels nutzt, kann sich nach-
traglich nicht darauf berufen, das Opfer hatte die Tauschung ,bei genauerem Hinsehen*
erkennen missen. Eine solche Argumentation lauft dem Sinn des § 123 BGB vollstandig

zuwider und entlastet den Tauschenden in sachlich nicht gerechtfertigter Weise.

Zitat AG: ,Eine Tduschung insoweit, insbesondere eine arglistige, kann nicht erkannt werden.”,
(Anlage 19, Seite 129, Rn. 5).

Im PKH-Verfahren genigt es, dass ein Obsiegen mdglich ist. Die Gerichte dirfen im PKH-

Verfahren keine abschlie3ende Beweiswirdigung vornehmen (vgl. BVerfG, Beschl. v. 14.03.2013

— 1 BvR 199/11). Mit dieser Formulierung uberschreitet das Gericht die Grenzen der summari-
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schen Prifung und antizipiert unzulassig das Ergebnis der Hauptsache. Dies verletzt das Recht

auf wirkungsvollen Rechtsschutz und den Grundsatz fairer Verfahrensfiihrung.

Zitat AG: ,Im Ubrigen kann der Antragsteller mit seinem Antrag festzustellen, dass das zwischen
den Par-teien bestandene Mietverhaltnis durch die Kindigung vom 20.08.2020 nicht beendet
wurde und fortbesteht, keinen Erfolg haben, da zum einen der Antragsteller aus der Wohnung
ausgezogen ist und der damalige Klager und Vermieter die Wohnung nach Angaben des Antrag-
stellers im Jahr 2023 verkauft hat.“ (Anlage 19, Seite 129, Rn. 6).

Diese Begriindung ist sachlich vollstandig verfehlt und verfassungsrechtlich tiberaus bedenklich,
weil sie die Rechtsfrage (Anfechtbarkeit des Vergleichs) mit tatsachlichen Folgehandlungen
(Auszug, Verkauf) vermischt. Allein die Tatsache, dass sich ein Vergleichspartner bis er erkennt,
dass er getauscht worden ist vergleichskonform verhalt, schlie3t die spatere Anfechtung des
Vergleichs - wenn die Tauschung offenbar wird - nicht aus. Folgte man dieser Auffassung, waére
es einem Tauschungsopfer grundsatzlich nicht mdglich, nachdem es sich einmal vergleichskon-
form verhalten hat, spater, wenn eine Tauschung erkannt wird, einen Vergleich anzufechten. Die
Wirksamkeit des Vergleichs héngt nicht vom nachtraglichen Verhalten eines Vergleichspartners
ab. Hier wird ein rechtlicher Anspruch durch ein nachtragliches Faktum als erledigt dargestellt -
ein typischer Fall von willkirlicher Begrindung auf3erhalb des Streitgegenstands. Der Fortset-
zungsantrag zielte eindeutig nicht auf eine Wiedereinweisung, sondern auf die Feststellung der
Unwirksamkeit der Kiindigung/Anfechtbarkeit des Vergleichs als Grundlage der Schadensersatz-

durchsetzung.

Fazit: Das Amtsgericht hat im Rahmen der Nichtabhilfeentscheidung wesentliche, entschei-
dungserhebliche Punkte des Beschwerdevorbringens nicht zur Kenntnis genommen und statt-
dessen auf formale oder sachfremde Erwagungen abgestellt. Die Begrindung erschopft sich in
pauschalen Bewertungen und ersetzt eine materielle Prifung durch schematische Textbausteine.
Dieses Vorgehen verletzt meinen Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 91 BV) und verst6i3t zu-
gleich gegen das Willktrverbot (Art. 118 BV), weil die Begriindung in sich widersprichlich, sach-

fremd und nicht nachvollziehbar ist.

b) Verletzung des Art. 91 Abs. 1 BV und Art. 118 Abs. 1 BV durch das Landgericht Kemp-
ten (Beschluss vom 18.07.2025) (Anlage 20, Seite 131)

Das Landgericht Kempten hat die bereits fehlerhafte Argumentation des Amtsgerichts Sonthofen
nicht nur ibernommen, sondern in seiner Entscheidung vom 18.07.2025 (Az. 51 T 853/25) sogar

noch vertieft. Anstatt die gravierenden inhaltlichen und verfahrensrechtlichen Mangel der ange-
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fochtenen Beschlisse zu prufen und gegebenenfalls zu korrigieren, hat es sich deren Begrin-
dung in weiten Teilen unreflektiert angeschlossen und wesentliche Einwendungen des Be-

schwerdefuhrers vollstandig Ubergangen.

Insbesondere hat das Landgericht weder die dargelegte Tauschung Uber das verdeckte Datum
der Versetzungsverfigung eigenstandig gewirdigt, noch sich mit dem zentralen Gesichtspunkt
auseinandergesetzt, dass die Tauschung erst nachtréglich - durch Akteneinsicht bei der Staats-
anwaltschaft im Marz 2024 - offenbar wurde. Damit verkennt das Gericht, dass der Beschwerde-
fuhrer zum Zeitpunkt des Vergleichsschlusses keine Kenntnis der Tauschung haben konnte und

ihm folglich auch kein prozessuales ,Nachfragen® abverlangt werden kann.

Zudem hat das Landgericht den Schutzgehalt des Art. 91 BV erneut verletzt, indem es entschei-
dungserhebliches Vorbringen zur Beweislastverteilung (§ 123 BGB i. V. m. Grineberg, BGB, §
123 Rn. 30) nicht beriicksichtigt und damit die gebotene sekundéare Darlegungslast der Gegen-
seite vollstandig ignoriert hat. Dadurch wurde der Eindruck verfestigt, dass die Gerichte in sach-

lich nicht mehr nachvollziehbarer Weise einseitig zugunsten der Gegenseite argumentierten.

Das fuhrt nicht nur zu einem eklatanten Ungleichgewicht in der Verfahrensfiihrung, sondern of-
fenbart eine systematische Missachtung der richterlichen Pflicht zur neutralen und vollstandigen
Prifung des Parteivorbringens. Das Vorgehen des Landgerichts vertieft somit die bereits zuvor
bestehenden Verletzungen des rechtlichen Gehdors (Art. 91 BV) und verst63t zugleich gegen das
allgemeine Willkurverbot (Art. 118 BV).

Im Einzelnen

Zitat: ,Das Erstgericht hat ohne Rechtsfehler die hinreichenden Erfolgsaussichten des Antrag-
stellers im Sinne von § 114 ZPO abgelehnt. Insoweit kann zunachst auf die zutreffenden Ausfih-
rungen im Beschluss vom 20.05.2025, als auch im Nichtabhilfebeschluss vom 24.06.2025 (Blatt
16 ff. d. Ak-te) verwiesen werden. Im Ubrigen ist erganzend anzumerken, dass der Antragssteller
als Anfech-tender die Beweislast fur die Voraussetzungen einer arglistigen Tauschung im Sinne
von 8 123 Abs. 1 BGB tragt (Gruneberg BGB 83. Auflage, 8 123 Rn. 30). Insoweit fehlt es bereits

an einem ausreichenden Beweisantritt. Die sofortige Beschwerde war folglich zuriickzuweisen."

Das Landgericht Kempten hat mit Beschluss vom 18.07.2025 die sofortige Beschwerde gegen
die Ablehnung der Prozesskostenhilfe durch das Amtsgericht Sonthofen zuriickgewiesen. Diese
stark verkirzte Begriindung beschrénkt sich jedoch im Wesentlichen darauf, ohne eigene Sach-
prufung auf die Beschlisse des Amtsgerichts vom 20.05.2025 und 24.06.2025 zu verweisen und
pauschal festzustellen, dass ,das Erstgericht ohne Rechtsfehler entschieden* habe. Damit hat
das Landgericht seine Pflicht zu einer eigenstéandigen, umfassenden Priifung des Beschwerde-

vorbringens missachtet.
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Daruber hinaus beschrankt sich das Landgericht auf den pauschalen Hinweis, der Beschwerde-
fuhrer trage ,als Anfechtender die Beweislast fir die Voraussetzungen einer arglistigen T&u-
schung (§ 123 Abs. 1 BGB; Griuneberg, BGB, 83. Aufl., § 123 Rn. 30)“ und es fehle an einem

,<ausreichenden Beweisantritt“. Diese Aussage greift gleich in mehrfacher Hinsicht zu kurz:

1. ubersieht das Gericht, dass der Beschwerdefuhrer in seinem Antrag vom 01.02.2025
zahlreiche konkrete Beweisantritte unterbreitet hat — darunter die Vorlage der Verset-
zungsverfigung mit verdecktem Datum, die Einlassungen des Vermieters in der Strafan-
zeige sowie das Angebot der Einholung eines graphologischen Sachverstdndigengutach-
tens. Diese Beweise wurden von beiden Instanzen weder gewtrdigt noch inhaltlich hinter-

fragt.

2. verkennt das Landgericht, dass § 123 BGB nach sténdiger Rechtsprechung des BGH
(vgl. Gruneberg, BGB, § 123 Rn. 30) gerade eine sekundare Darlegungslast der Gegen-
seite begrindet, wenn der Anfechtende - wie hier - schlissige Indizien fir eine Tau-
schung vortragt, die nur der Tauschende selbst naher aufklaren kann. Das Landgericht
kehrt diese Beweislast faktisch um, indem es vom Beschwerdeflihrer den vollen Beweis
verlangt, obwohl der entscheidungserhebliche Sachverhalt - beispielsweise nachzuwei-
sen, ob die Versetzung zum Zeitpunkt der Kindigung schon konkret absehbar war - aus-

schlie3lich in der Sphare des Vermieters liegt.

3. ersetzt das Gericht die gebotene inhaltliche Wirdigung der Tauschungstatbestande durch
eine blolRe formale Bezugnahme auf die angeblich fehlende Erfolgsaussicht des PKH-
Antrags. Damit wird die summarische Prifung der Erfolgsaussichten (8 114 ZPO) unzu-
lassig mit einer vollstdndigen Beweiswilrdigung gleichgesetzt - was nach der Recht-
sprechung des BVerfG (z. B. BVerfGE 81, 347 ff.) unzulassig ist.

4. verstol3t die pauschale Berufung auf Grineberg ohne Anwendung auf den konkreten Fall
gegen das Willkurverbot (Art. 118 BV). Ein bloRer Literaturverweis ersetzt keine richterli-
che Subsumtion. Weder wird erlautert, warum die vorgetragenen Beweise unzureichend
sein sollen, noch weshalb trotz der dokumentierten Manipulation des Beweismittels (8 267

StGB analog) keine TAuschung angenommen wird.

Das Landgericht hat damit nicht nur die Begriindungspflicht aus § 321 ZPO verletzt, sondern zu-
gleich den Anspruch des Beschwerdefihrers auf rechtliches Gehdr (Art. 91 BV), auf eine faire
Verfahrensfihrung sowie den Schutz vor willkirlichen Entscheidungen (Art. 118 BV). Durch die
bloRe Bestéatigung der unzureichenden amtsgerichtlichen Begriindung wurde der Zugang zu ei-

ner sachlichen und gerechten Prifung endgultig abgeschnitten.

Zusammenfassend hat das Landgericht Kempten in seiner Entscheidung vom 18.07.2025 weder

den tatsachlichen Gehalt noch die verfassungsrechtliche Tragweite der vorgetragenen Tau-
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schungstatbestande erfasst. Durch die bloRe Wiederholung der fehlerhaften Begrindung des
Amtsgerichts und den unkritischen Hinweis auf eine vermeintlich fehlende Beweisfiihrung wurde
das Verfahren auf eine formale Ebene reduziert, die den Sinn und Zweck der Prozesskostenhilfe
verfehlt.

Anstatt die offenkundigen Widerspriiche aufzuklaren und den Grundsatz der "Waffengleichheit"
zu wahren, hat das Gericht durch seine pauschale Zurtickweisung der Beschwerde den Rechts-
schutz des Beschwerdefuhrers faktisch vereitelt. Dieses Vorgehen uberschreitet die Grenze blo-
Rer Rechtsfehler und offenbart ein Mal3 an Einseitigkeit und Gleichgultigkeit gegenliber entschei-
dungserheblichem Vorbringen, das nach standiger verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung als
willkdrlich im Sinne des Art. 118 Abs. 1 BV anzusehen ist.

Damit stellt sich die Entscheidung des Landgerichts zugleich als Verstol3 gegen das allgemeine

Willktrverbot (Art. 118 BV) dar, das im Folgenden naher dargelegt wird.

b) Verletzung des Art. 118 Abs. 1 BV — Allgemeines Willkurverbot

Nach Art. 118 Abs. 1 BV sind alle vor dem Gesetz gleich; die Gesetze verpflichten und schitzen
jeden in gleicher Weise. Daraus folgt das allgemeine Willkirverbot. Eine gerichtliche Entschei-
dung verstolt gegen dieses Verfassungsgebot, wenn sie unter keinem denkbaren Gesichtspunkt
rechtlich vertretbar ist oder sich sachfremde Erwagungen als entscheidungstragend aufdrangen.
Willkdrr liegt nicht schon bei bloRer Rechtsfehlerhaftigkeit vor, wohl aber dann, wenn die Begrin-
dung der Entscheidung schlechterdings nicht mehr nachvollziehbar ist (stdandige Rspr., vgl.
VerfGH BayVBI 2017, 740; BayVBI 2020, 685).

Im vorliegenden Fall Uberschreiten die angegriffenen Entscheidungen diese Grenze deutlich.
Sowohl das Amtsgericht Sonthofen als auch das Landgericht Kempten haben wesentliche Tatsa-
chen und Beweisantritte des Beschwerdefiihrers vollstdndig ausgeblendet und sich stattdessen
auf formelhafte Textbausteine und formale Erwagungen gestitzt. Damit wurde der Eindruck einer
ernsthaften, unvoreingenommenen Prifung ersetzt durch ein mechanisches Bestatigen bereits

vorgefasster Ergebnisse.
1. Offensichtlich einseitige Beweiswirdigung

Wahrend der Vortrag des Beschwerdefihrers zu objektiv Gberprifbaren Tatsachen - insbesonde-
re zur Manipulation der Versetzungsverfigung, zur Anmeldung der Tochter in Gber 100 km Ent-
fernung und zum spéateren Verkauf der Wohnung - vollstandig ignoriert wurde, Ubernahmen die
Gerichte den Vortrag des Vermieters ungepruift als ,vollkommen nachvollziehbar. Damit wurde

der Kern des Streits gar nicht erst geprift. Eine derart selektive Wirdigung des Parteivorbringens
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lasst auf sachfremde Motive schliel3en und verletzt den Gleichheitsgrundsatz in seiner Auspra-

gung als Willktrverbot.
2. Widerspruch zum Zweck des Prozesskostenhilferechts

Die Gerichte haben die Prufung der Erfolgsaussichten in das summarische Verfahren der Pro-
zesskostenhilfe verlagert und dort eine Beweiswirdigung vorgenommen. Damit wurde die Be-
weislast unzulassig vorverlagert, was hochstrichterlicher Rechtsprechung widerspricht, wonach
Prozesskostenhilfe gerade den Zugang zur gerichtlichen Sachprifung eréffnen soll (BVerfGE 81,
347 ff.; 107, 395 ff.). Wenn das Gericht aber bereits im PKH-Verfahren eine vollstandige Beweis-
fuhrung verlangt, wird der Rechtsschutzanspruch faktisch ausgehdhilt.

3. Offensichtliche Missachtung logischer Zusammenhéange

Besonders deutlich wird die Willkir, wenn man bertcksichtigt, dass die Tochter des Vermieters
nie in die Wohnung einzog, sondern bereits Monate vor Ablauf der Raumungsfrist ihren Lebens-
mittelpunkt an_ verlagerte und der Vermieter den Verkauf der Wohnung noch wéh-
rend dieser Raumungsfrist einleitete. Diese objektiven Tatsachen widerlegen die behauptete
Ernsthaftigkeit des Eigenbedarfs. Gleichwohl sehen die Gerichte darin keinerlei Anlass zur Neu-
bewertung. Eine Entscheidung, die derart offensichtliche Widerspriiche véllig unberiicksichtigt

lasst, entzieht sich jeder sachlichen Begriindung.
4. Fehlende richterliche Eigenprifung durch das Landgericht

Das Landgericht hat die Begriindung des Amtsgerichts pauschal ibernommen, ohne eine eigen-
standige Prifung vorzunehmen. Eine solche Vorgehensweise ist mit dem Wesen der Rechtsmit-
telinstanz unvereinbar und stellt eine Missachtung des Anspruchs auf unabhangige Kontrolle dar.
Auch dies begrindet Willkdr im Sinne des Art. 118 Abs. 1 BV.

5. Gesamtwirdigung

In der Gesamtschau zeigt sich ein durchgangiges Muster richterlicher Nachlassigkeit und Einsei-
tigkeit. Die Entscheidungen erscheinen nicht mehr als das Ergebnis einer sorgféltigen Rechtsan-
wendung, sondern als blol3 formaler Abschluss eines Verfahrens, dessen Ausgang bereits fest-
stand. Damit wurde nicht nur der Zweck der Prozesskostenhilfe verfehlt, sondern auch das Ver-

trauen des Beschwerdefiihrers in die Neutralitdt der Justiz schwer erschiittert.

Der Beschwerdefihrer sieht sich deshalb durch die angegriffenen Entscheidungen in seinem
Grundrecht auf Gleichheit vor dem Gesetz und Schutz vor willktrlicher Ungleichbehandlung (Art.
118 Abs. 1 BV) verletzt.

Fazit zu Teil A
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Die angegriffenen Entscheidungen des Amtsgerichts Sonthofen und des Landgerichts Kempten
zeigen in ihrer Gesamtheit eine deutliche Missachtung der verfassungsrechtlich garantierten
Grundrechte des Beschwerdefiihrers.

Das Recht auf rechtliches Gehor (Art. 91 BV) wurde verletzt, weil entscheidungserheblicher Vor-
trag - insbesondere zur Manipulation der Versetzungsverfigung, zum tatsachlichen Lebenssach-
verhalt der Vermieterfamilie und zu den angebotenen Beweismitteln - weder gewuirdigt noch
Uberhaupt zur Kenntnis genommen wurde. Stattdessen beschrénkten sich die Gerichte auf for-
male Floskeln und die pauschale Behauptung fehlender Erfolgsaussichten, ohne sich mit dem
Kern des geltend gemachten Tauschungstatbestands auseinanderzusetzen.

Zugleich wurde gegen das allgemeine Willktrverbot (Art. 118 Abs. 1 BV) versto3en. Die Urteile
beruhen auf selektiver Beweiswirdigung, inneren Widerspriichen und einem ersichtlich einseiti-
gen Verstandnis von Prozesskostenhilfe, das den Zugang zum Recht faktisch verwehrt. Diese
Vorgehensweise Uberschreitet die Grenze vertretbarer Rechtsanwendung und lasst nur den
Schluss zu, dass sachfremde Erwagungen oder eine unzuldssige Voreingenommenheit ent-

scheidungstragend waren.

In ihrer Gesamtheit dokumentieren die Beschlisse ein strukturelles Versagen richterlicher Pri-
fungspflichten. Sie verfehlen den Zweck der Prozesskostenhilfe, benachteiligen den Beschwerde-
fuhrer in unzulassiger Weise und verletzen seine Grundrechte auf Gehdr, Gleichbehandlung und

effektiven Rechtsschutz.

Die Schwere und Haufung dieser Mangel legt nahe, dass es sich nicht mehr um bloRe Rechts-
fehler handelt, sondern um eine systematische Missachtung verfassungsrechtlicher Mindeststan-

dards.

Vor diesem Hintergrund soll im Teil B dieser Beschwerde nun gegen die Zuriickweisung der An-
horungsriige vom 03.09.2025, mit der die aufgezeigten Verstéf3e nicht nur fortgeflihrt, sondern

zusatzlich verfestigt wurden, detailliert eingegangen werden.

Ill. Begrundung Teil B - Zurickweisung der Anhérungsrige am 03.09.2025 (Anlage 22,
Seite 147)

Die am 05.08.2025 erhobene Anhdrungsriige (Anlage 21, Seite 135) richtete sich gegen den Be-
schluss des Landgerichts Kempten vom 18.07.2025, mit dem die sofortige Beschwerde gegen

die Ablehnung des Prozesskostenhilfeantrags zuriickgewiesen wurde.
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Mit der Anhoérungsriige macht der Beschwerdefihrer im Wesentlichen geltend, dass das Gericht
seinen Vortrag zur arglistigen Tauschung Uber das Datum der Versetzungsverfiigung des Ver-
mieters nicht zur Kenntnis genommen und entscheidungserhebliche Argumente tibergangen hat.
Insbesondere wird beanstandet, dass das Gericht die detailliert dargelegten Indizien und Be-
weisantrage zur Manipulation des Dokuments weder gewurdigt noch in Erwagung gezogen hat.

Konkret kritisierte der Beschwerdefiihrer bzw. machte geltend:

- dass das Gericht den Kernvorwurf der arglistigen Tauschung - die bewusste Un-
kenntlichmachung des Datums der Versetzungsverfiigung - nicht geprift, sondern das
Datum als ,erkennbar” abgetan hat, obwohl Kklar ist, dass selbst wenn man ein Mitver-
schulden unterstellen wollte (indem der Beschwerdefiihrer das Datum hatte erkennen
kénnen), dies flr die Anfechtung des Vergleichs unerheblich ware: Griineberg, BGB,
84. Auflage, § 123 Rn. 24) "MitVerschulden od eig Arglist des Anfechtden steht der
Anfechtg nicht entgg" (BGH NJW 97. 1845)."

- dass die Anlagennummerierung auch hatte auf einem ausreichend vorhandenem frei-
en Raum im Kopfbereich des Dokuments angebracht werden kénnen, ohne dabei we-

sentliche Elemente des Dokuments zu verdecken,
- dass die Schreibweise der handschriftlichen Ziffer "2" ungewdhnlich ist,

- dass die Anlage K1 aus den Schriftsatzen des Klagevertreters gar keine Nummerie-

rung tragt, Anlage K2 also in Tauschungsabsicht selektiv nummeriert wurde,

- dass die die Eigenbedarfskiindigung angeblich tragende Versetzungsverfigung erst
Monate nach der Kiindigung angekiindigt und verfligt wurde,

- dass die angebotenen Beweismittel, insbesondere das beantragte Schriftgutachten
zur handschriftlichen Ziffer ,2* auf der Versetzungsverfligung und zu der psychischen
Ausnahmesituation, in der ich mich bei Vergleichsschluss befand, nicht in Erwagung

gezogen worden,
- dass eine gezielte Tauschungsabsicht nicht ansatzweise in Erwagung gezogen wird,

- dass die Gerichte das Recht auf Anfechtung des Vergleichs - aufgrund der Tatsache,
dass der Beschwerdefuhrer ausgezogen ist und dem Vergleich trotz Bestreitens des

Eigenbedarfs zugestimmt hatte - absprechen,

- wobei Ubergangen wird, dass der Beschwerdefiihrer den Vergleich mit Vorlage
der Versetzungsverfigung am 30.11.2021 nicht mehr bestreiten konnte und auch

nicht mehr hat,
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- dass der Schriftsatz des Gegners vom 13.03.2025, in dem dieser selbst einrdumte, die

Beschriftung gehe ,durch das Datum®, vom Gericht nicht hinreichend gewdrdigt wurde,

- womit der Vertreter des Vermieters mutmalilich seine Vertrauensstellung bei Ge-
richt missbraucht hat,

- dass die Tauschung auch gegeniiber dem Gericht im Raumungsklageverfahren und

meinem damaligen Anwalt wirksam war,

- dass die Eigenbedarfskiindigung unwirksam war, wenn die Versetzung erst nach der
Kiindigung eingeleitet wurde,

- dass das Gericht bei der Entscheidung tber die PKH eine unzulassige Beweisantizi-

pation vorgenommen und damit das Hauptsacheverfahren vorweggenommen hat,

- dass die sekundare Darlegungslast des Vermieters (Grineberg § 123 Rn. 30) Uber-

gangen wurde, obwohl diese den Kern der Beweiswiirdigung betrifft,

- dem Vermieter beispielsweise nicht aufgegeben wurde die angeblichen Vorge-

sprache zu seiner Versetzung zu beweisen,

- dass, bei erfolgreicher Anfechtung ein eigener Rickabwicklungsanspruch des Ge-

schadigten fuir den Vergleich besteht, selbst dann, wenn er bereits ausgezogen ist,

- dass mit alle dem mindestens der Anscheinsbeweis flr eine Tauschung erbracht wur-
de, was zur Bewilligung von Prozesskostenhilfe hatte flihren missen, um diese Dinge

in einem Hauptsacheverfahren klaren zu kénnen,

- und schlie3lich, dass der Beschwerdegegenstand falsch wiedergegeben wurde, indem
das Gericht behauptet, Ziel sei es gewesen, ,wieder in die Wohnung zurtickzukehren®,
wahrend sich der Antrag primér tatsachlich auf die Anfechtung des Raumungsver-

gleichs und die anschlieRende Vorbereitung einer Schadensersatzklage bezog.
03.09.2025 - Zurickweisung Anhdrungsriige durch Landgericht

Das Landgericht Kempten wies die Anhérungsrige mit Beschluss vom 03.09.2025 zuriick. Die
Kammer erklarte dabei, sie mache ,abweichend von § 321a Abs. 4 S. 5 ZPO" ausnahmsweise
ausfiihrliche Ausfihrungen. Diese Ausflihrungen beschranken sich jedoch weitgehend auf theo-
retische Erlauterungen zum Wesen der Anhorungsrige, ohne sich ernsthaft mit dem tatsachli-

chen Vorbringen auseinanderzusetzen.

Die nachfolgende Auseinandersetzung zeigt, dass das Landgericht Kempten in seiner Entschei-

dung vom 03.09.2025 wesentliche Teile dieser Anhérungsrige tbergangen und deren Sinn und
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Ziel verkannt hat. Anstatt die erhobenen Einwdnde inhaltlich zu prifen und sich mit den dargeleg-
ten Indizien auseinanderzusetzen, beschréankte sich das Gericht weitgehend auf formale Erwa-
gungen zum Charakter der Anhorungsrige. Damit hat es das Grundrecht des Beschwerdefiihrers
auf rechtliches Gehor (Art. 91 BV) in entscheidungserheblicher Weise verletzt.

Die im Folgenden dargelegten Verstof3e betreffen sowohl den verfassungsrechtlich garantierten
Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 91 Abs. 1 BV) als auch das Verbot objektiver Willkur (Art.
118 Abs. 1 BV). Beide Grundrechte stehen hier in engem Zusammenhang, da die Gehorsverlet-
zungen zugleich Ausdruck einer willkirlichen, sachwidrigen Entscheidungsfindung sind.

1. Fehlerhafte Wiedergabe des Streitgegenstands

Bereits die Darstellung des Beschwerdegegenstands im Beschluss des Landgerichts zeigt, dass
das Gericht den Sinn und Zweck des Antrags grundlegend verkannt hat. So fuhrt das Landgericht

aus:

Zitat LG: ,Vorliegend wiirde — fir den Fall der Unwirksamkeit des Vergleiches — zuséatzlich zu
bertcksichtigen sein, dass durch den Auszug des Beschwerdeflhrers ein erledigendes Ereignis
eingetreten ist und der Klagervertreter im Schriftsatz vom 13.05.2025 eine Erledigterklarung ab-
gegeben hat. [...] Vorab muss darauf hingewiesen werden, dass der Beschwerdefiihrer auch
nach Hinweis des Amtsgerichts Sonthofen an seinem Begehren festhélt, vom Antragsgegner in

die urspriingliche Wohnung zuriickeingewiesen zu werden.”, (Anlage 22, Seite 150, Rn. 1 und 2)

Diese Passagen machen bereits deutlich, dass das Gericht das tatséchliche Begehren - namlich
die Anfechtung des Raumungsvergleichs vom 22.12.2021 wegen arglistiger Tauschung (8§ 123
BGB) und die Vorbereitung einer darauf gestutzten Schadensersatzklage - unzutreffend als Fort-
setzungsantrag eines praktischen Mietverhaltnisses interpretiert. Ein solcher Antrag war nie Ge-
genstand des Begehrens, allenfalls wurde - im Sinne einer hypothetischen Einigung - ausgefihrt:
"Abschlielend sei betont, dass der Beklagte - ungeachtet der bisherigen Vortrage - wei-
terhin grundsatzlich einer gutlichen und endgiiltigen Einigung offen gegeniber steht, sofern diese
den Umstéanden des Streitfalls angemessen Rechnung tragt. Falls dies zumutbar méglich wére,
prafe-riert der Beklagte dabei die Rickkehr in die streitgegenstandliche Wohnung." (Anlage 15,
Seite 110)

Und weiter:

"Der vergleichsweise Auszug des Beklagten fiihrt nicht zwangslaufig zur Erledigung des Rau-
mungsklageverfahrens, da dieser Auszug auf einem unter Tauschung und erheblichem Druck auf
den Beklagten herbeigefuhrten Vergleich beruhte. Das RAumungsklageverfahren ware bei erfolg-

reicher Anfechtung des Vergleichs daher auch nach Auszug des Mieters fortzufiihren, um festzu-
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stellen, dass der Vermieter dem beklagten Mieter die streitgegenstandliche Wohnung zu Unrecht

entzogen hat." (Anlage 13, Seite 96)

Der Beschwerdefiihrer hat also zu keinem Zeitpunkt beantragt das Mietverhaltnis praktisch fort-
zusetzen oder eine Ruckkehr in die Wohnung zu erzwingen. Der Antrag auf Fortsetzung des
Mietverhaltnisses ist juristisch zweifelsfrei darauf gerichtet, dass das Mietverhaltnis als nicht wirk-
sam beendet festgestellt werden sollte - als notwendige Vorfrage fir einen Schadensersatzan-
spruch wegen unrechtmafiger Entziehung der Wohnung aufgrund einer Tauschung.

Das Gericht konstruiert hier einen fiktiven Antrag, ohne sich mit den ndheren Umsténden dieser
Aussage auseinander zu setzen und um gleichzeitig vom Kern der Anfechtung des Raumungs-
vergleichs abzulenken. Hiermit wird der rechtliche Sinn des Begehrens verkannt bzw. verfalscht:
Es wird eine tatsachliche Riickgabe der Wohnung geprift, wahrend die rechtliche Unwirksamkeit
der Beendigung des Mietverhaltnisses geltend gemacht wurde. Diese Verwechslung fihrt dazu,
dass das Gericht den Streitgegenstand austauscht und das zentrale Anliegen Uberhaupt nicht
behandelt - ein klarer Verstol3 gegen Art. 91 Abs. 1 BV. Hier ging es dem Beschwerdefluhrer er-
kennbar lediglich darum eine (hypothetische) Moglichkeit aufzuzeigen, den Rechtsstreit ein fir
allemal zu beenden. Dabei steht zweifelsfrei fest, dass eine Rickkehr in die streitgegenstandliche
Wohnung allenfalls theoretisch méglich ware, dann namlich, wenn die Wohnung wieder frei wiir-

de und der jetzige Eigentiimer bereit ware, an den Beschwerdefihrer zu vermieten.

Der wesentliche Kern des Vorbringens wird hier vom Landgericht vollstandig verfehlt: Der Be-
schwerdefuhrer hat geltend gemacht, dass der Vergleich aufgrund einer arglistigen Tauschung
Uber das Datum der Versetzungsverfiigung nichtig bzw. anfechtbar ist und dass infolge dieser
Tauschung ein materieller Schaden entstanden ist. Das Landgericht prifte jedoch, ob sich der
Raumungsrechtsstreit fortsetzen lieRe, und verwies pauschal ein ,erledigende Ereignisse® (Ver-
kauf der Wohnung, Auszug des Beschwerdefuhrers). Damit wurde der Antrag faktisch auf eine
andere rechtliche Ebene verschoben - eine Vorgehensweise, die das rechtliche Gehdr in seinem

Grundsatz verletzt, weil sie den Streitgegenstand eigenmachtig austauscht, anstatt ihn zu prifen.
2. Verneinung von Erfolgsaussicht wegen Auszug und Verkauf der Wohnung

Aus diesem Austausch des Streitgegenstandes wird dann die Erfolgsaussicht fir den Prozess-

kostenhilfe-Antrag verneint:

Zitat LG: ,Diesbezliglich ist somit keine Erfolgsaussicht im Sinne von § 114 Abs. 1 ZPO gege-
ben, so dass beziiglich des ersten Antrages des Beschwerdeflihrers Prozesskostenhilfe schon

aus diesem Grund zu versagen war.”, (Anlage 22, Seite 150, Rn. 3).

Damit wird die faktische Unmdglichkeit eines Wiedereinzugs (die praktisch unstreitig ist) kurzer-

hand in eine rechtliche Erfolglosigkeit des gesamten Antrags umgedeutet. Diese Argumentation
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ist nicht nur unzutreffend, sondern lauft der Systematik des § 114 ZPO zuwider: Die Erfolgsaus-
sicht bezieht sich auf die schlissige und hinreichend begriindete Rechtsverfolgung - nicht auf die
physische Moglichkeit, eine Wohnung wiederzuerlangen.

Der Antrag zielte gerade nicht auf die Wiederherstellung des Besitzes, sondern auf die rechtliche
Feststellung der Tauschung und die daraus folgende Haftung des Vermieters. Indem das Land-
gericht die Unmdglichkeit eines Wiedereinzugs zum zentralen Ablehnungsgrund macht, ver-
schiebt es die rechtliche Prifung auf einen irrelevanten tatséchlichen Gesichtspunkt und entzieht
damit dem Antrag von vornherein jede inhaltliche Bewertung und Prifung.

Fazit: Das Landgericht hat durch den Austausch des eigentlichen Streitgegenstands den Sinn
und die Zielrichtung des Antrags von Grund auf fehl interpretiert. Anstatt den Kern des Vorbrin-
gens - die Tauschung beim Zustandekommen des Vergleichs und deren rechtliche Folgen - zu
prufen, hat es eine fiktive Sachlage konstruiert, in der der Beschwerdefuihrer angeblich den Wie-

dereinzug in die Wohnung erzwingen wolle.

Aus dieser Fehlinterpretation leitet das Gericht sodann eine angeblich fehlende Erfolgsaussicht
nach § 114 ZPO ab und stitzt die Ablehnung der Prozesskostenhilfe auf eine tatsachliche Un-
mdglichkeit, die mit dem geltend gemachten Anspruch in keinem rechtlichen Zusammenhang
steht. Damit wurde der Antrag nicht in der Sache geprift, sondern aufgrund einer falschen Tatsa-

chengrundlage verworfen.

Dieses Vorgehen verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 91 Abs. 1 BV) in seinem We-
sensgehalt, weil das Gericht nicht Gber den tatsachlich gestellten Antrag entschieden, sondern
ein eigenes, inhaltlich anderes Begehren erfunden und abgeurteilt hat. Zugleich liegt hierin eine
objektive Willkirhandlung, da die Entscheidung unter keinem sachlich vertretbaren Gesichts-
punkt tragfahig erscheint und sich der Eindruck aufdrangt, das Gericht habe nach Griinden ge-

sucht, um eine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tauschungsproblematik zu vermeiden.
3. Ignorieren der Beweisangebote und Tauschungsindizien

Zitat LG: ,Das Datum der Versetzungsverfligung ist trotz der aufgeschriebenen ,2* deutlich er-
kennbar. Dies mit dem bloRBen Auge und ohne weitere technisch/wissenschaftliche Untersu-
chung.”, (Anlage 22, Seite 151, Rn. 4)

Dem ist keineswegs zu folgen. Mindestens die Jahreszahl ist allenfalls erahnbar, wenn man sehr
genau hinschaut. Aber selbst wenn diese Aussage zutrafe, verkennt das Gericht hier, dass dies
allenfalls fur einen Leser gilt, der weil3, worauf er achten muss - so wie das Gericht selbst, das
das Dokument in Kenntnis des Problems analysiert. Ein gutglaubiger Leser, der das Dokument
ohne jeden Manipulationsverdacht von einem Rechtsanwalt erhalt, hat keinen Anlass, das Datum

zu Uberprifen. Denn gerade im gerichtlichen Kontext darf erwartet werden, dass von einem An-
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walt eingereichte Unterlagen echt und unverfélscht sind und dokumentieren was damit zu doku-
mentieren ist, ndmlich vorliegend eine Versetzung des Vermieters in das Ausland und deren

Tragfahigkeit als Kiindigungsgrund.

Das Landgericht konstruiert hier ein theoretisches Szenario, das mit der Prozessrealitat nichts zu
tun hat. Es bewertet die vermeintliche Sichtbarkeit des Datums so, wie man das Dokument nach-
traglich und in Vermutung einer Tauschung prufen wirde - nicht jedoch in der tatsachlichen Situ-
ation eines Mieters in einem Raumungsrechtsstreit, der dem Rechtsanwalt der Gegenseite und
dem Gericht zudem noch vertraute. Gerade auch die Tatsache, dass weder dem damaligen Ge-
richt, noch dem damaligen Anwalt des Beschwerdefiihrers das verdeckte Datum auffiel, zeigt wie
wirksam die Tauschung war. Denn ware dem Gericht im Raumungsverfahren das Datum gewahr
gewesen, ware zumindest zu erwarten gewesen, dass von richterlicher Seite nachgefragt wird,
was es damit auf sich hat, dass das Datum der Verfiigung mehrere Monate nach der Kiindigung
liegt, § 139 ZPO.

Dieses Vorgehen offenbart ein grundlegendes methodisches Defizit: Anstatt die konkrete Le-
benswirklichkeit und die den Umstanden der Situation entsprechenden Wahrnehmung des An-
tragstellers zu berlcksichtigen, operiert das Gericht mit nachtraglichen ldealannahmen (,bloRRes
Auge®), um eine Tauschung pauschal zu verneinen. Das Uberschreitet die Grenze richterlicher
Wirdigung und lauft auf eine willkirliche Beweisantizipation im PKH-Verfahren hinaus - genau
das, was § 114 ZPO und Art. 91 BV gerade verhindern sollen.

Faktisch ersetzt das Gericht die gebotene Priifung, ob der Vortrag schliissig und plausibel ist,
durch die Annahme von idealen Bedingungen bei der Beurteilung des Dokuments und eine unzu-
lassige Vorwegnahme der Beweiswirdigung. Damit wird der gesamte Vortrag zur Tauschung
nicht nur verkirzt, sondern in seinem Kern entwertet - ein weiterer klarer Verstol3 gegen Art. 91
Abs. 1 BV.

4. Unzulassige psychologisierende Bewertung statt sachlicher Prifung

Unmittelbar im Anschluss an die Verweigerung einer Beweisaufnahme verlasst das Landgericht
die sachliche Ebene vollends und verlegt sich auf Mutmaf3ungen lber die persdnliche Verfas-
sung des damals Beklagten (Mieter) zum Zeitpunkt des Vergleichsschlusses. Statt den substan-
tilerten Vortrag zur arglistigen Tauschung inhaltlich zu wirdigen, wird eine vermeintliche psychi-
sche oder kognitive Einschrankung konstruiert, um damit den Tauschungsvorwurf ins Lacherliche

zu ziehen:

Zitat LG: ,Auf mangelnde kognitive Fahigkeiten zum damaligen Zeitpunkt wird sich der Be-
schwerdefiihrer nicht berufen kénnen. [...] Soweit er sich auf ei-ne psychische Ausnahmesituati-

on berufen mochte, hilft dies nicht weiter. Wére er nicht in der La-ge gewesen, dem Prozessge-
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schehen zu folgen, so hétte er seinerzeit darauf hinweisen mussen.” (Anlage 22, Seite 152, Rn.
5und 7).

Dieser Ansatz entbehrt jeder Tatsachengrundlage und verfalscht den tatsachlichen Vortrag. Der
Vortrag bezog sich ausschlief3lich darauf, dass das entscheidungserhebliche Datum auf der Ver-
setzungsverfligung durch eine handschriftliche Beschriftung bewusst unkenntlich gemacht wurde
- und dass diese Manipulation nicht erkennbar war, weil zundchst kein Anlass bestand, an der

Authentizitat des Dokuments zu zweifeln.

Das Gericht ersetzt damit den tatsachlichen Streitstoff durch ein Scheinargument, um sich mit der
materiellen Tauschungsfrage gar nicht mehr befassen zu missen. Die Heranziehung der Ent-
scheidung des Oberlandesgerichts Hamm (9 U 62/18) ist in diesem Zusammenhang vollig ver-
fehlt: Dort ging es um die Wirksamkeit eines Vergleichs bei nachtraglicher Geschéaftsunfahigkeit,
nicht aber um die Tauschung Uber den Inhalt eines Beweismittels. Die Entscheidung wird hier
also zweckentfremdet, um eine unzutreffende Parallele zu konstruieren, die inhaltlich nichts mit

dem vorliegenden Fall zu tun hat.

Zudem wird Ubersehen, dass die richterliche Argumentation selbst widersprichlich ist: Einerseits
wird betont, dass der Beschwerdefuhrer anwaltlich vertreten war und daher alles bewusst gewe-
sen sein misse; andererseits wird ausgefiihrt, er hatte ,auf eine psychische Ausnahmesituation
hinweisen“ missen, wenn er sich Uberfordert flhlte. Beide Behauptungen schliel3en sich gegen-

seitig aus.

Insgesamt verlasst das Landgericht mit dieser Begrindung den Boden sachgerechter Rechtsan-
wendung. Es ersetzt die Prifung objektiver TAuschungsindizien durch die Bewertung subjektiver
Befindlichkeiten. Dieses Vorgehen verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehdor (Art. 91 BV), well
damit der tatséchliche Vortrag nicht zur Kenntnis genommen wurde, und verst63t zugleich gegen

das Willkurverbot (Art. 118 Abs. 1 BV), da die Begrindung auf sachfremden Erwégungen beruht.
5. Unbeachtlichkeit des verdeckten Datums wegen Kenntnis des Dokuments

Zitat LG: "Das Dokument war im Verhandlungstermin vom 22.12.2021 dem Beschwerdefthrer
sowie dessen damaligem Prozessvertreter bekannt. Die Behauptung, dass der Beschwerdefiih-
rer das Datum auf dem Dokument nicht zur Kenntnis genommen hat, ist unbeachtlich.“, (Anlage
22, Seite 152, Rn. 6)

Drei Beteiligten eines Gerichtsverfahrens (Gericht, Vertreter, Beklagter) fallt ein unkenntlich ge-
machtes, entscheidungserhebliches Datum nicht auf. Das soll unbeachtlich sein? Diese Begrin-
dung ist in mehrfacher Hinsicht rechtsfehlerhaft und verletzt Art. 91 Abs. 1 BV. Zunachst ignoriert
das Gericht, dass die Frage, ob der Beschwerdefiihrer das verdeckte Datum erkennen konnte

oder gar musste, gerade den Kern des geltend gemachten Tauschungstatbestands bildet. Indem
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das Landgericht diese zentrale Tatsachenfrage kurzerhand als ,unbeachtlich® einstuft, entzieht es

dem gesamten Vortrag seine rechtliche Relevanz, ohne ihn inhaltlich zu prifen.

Das Gericht setzt damit stillschweigend voraus, dass die bloRe Kenntnis vom Dokument automa-
tisch auch eine Kenntnis vom vollstdndigen Inhalt - einschlie3lich des verdeckten Datums - be-
deutet. Das ist weder logisch noch lebensnah. Im Gegenteil: Wer ein Dokument in einem laufen-
den Verfahren von einem Rechtsanwalt erhélt, darf grundsatzlich darauf vertrauen, dass es in-
haltlich vollstandig und unverfalscht ist. Die Annahme, man héatte sich misstrauisch durch alle
Einzelheiten eines anwaltlich eingereichten Schriftstiicks arbeiten missen, widerspricht nicht nur
der prozessualen Realitat, sondern auch dem Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB), der

gerade auch im zivilgerichtlichen Verfahren gilt.

Das Landgericht wertet also das Fehlen einer Erkundigung (,Nichtnachfragen®) als Argument
gegen den Beschwerdeflihrer - obwohl diese Nachforschungspflicht weder gesetzlich besteht
noch mit der damaligen Lage eines Laienbeteiligten vereinbar ist. Damit wird die Darlegungslast
in unzulassiger Weise umgekehrt: Nicht der Tauschende muss plausibel machen, dass keine
Irrefiihrung vorlag, sondern der Getauschte soll nachweisen, dass er trotz anwaltlicher Vorlage

nicht erkennen konnte, was verborgen war.

Damit werden dann auch gleich die anderen vorgetragenen Indizien, die gerade fir eine Tau-

schung sprechen, tbergangen:

- das genugend Freiraum im Kopfbereichs des Dokuments war, um eine Anlagennum-

merierung, ohne dass wichtige Element verdeckt werden, anzubringen,

- dass die Ziffer "2" merkwurdig geschrieben ist und zuféllig genau durch das Datum

geht,

- und dass die Anlage K1 aus den Schriftsatzen der Gegenseite Uberhaupt keine Num-

merierung tragt

Diese Argumentationsweise stellt zudem eine klare Verkennung der sekundaren Darlegungslast
(vgl. Gruneberg, BGB, § 123 Rn. 30) dar und verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehdér, weil
sie den Vortrag nicht wirdigt, sondern willkirlich ausblendet. Gerade weil die Tauschung erst
nach Akteneinsicht bei der Staatsanwaltschaft im Marz 2024 aufgedeckt werden konnte, wére

eine gerichtliche Wirdigung zwingend geboten gewesen.
6. Zeitpunkt der Versetzungsproblematik

Der Vermieter wurde vom Beschwerdefuhrer wegen Betrug nach § 263 StGB aufgrund vorge-

tauschten Eigenbedarfs angezeigt. In seinen Einlassungen hierzu, fihrt er aus, Zitat: "lch wurde
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mit Ankundigung vom November 2020 mit einer Personalmassnahme vom 10.12.2020 -
-versetzt und habe meinen Dienst dort zum 01.03.2021 angetreten.”

Das Landgericht greift den diesbeziiglichen Vortrag des Beschwerdefihrers, Zitat: "Der Vermieter
liefert hiermit also selbst den Beweis dafir, dass diese Versetzung zum Zeitpunkt der Kiindigung
noch nicht absehbar war, geschweige denn, in sonstiger Form als Kindigungsgrund tragféhig
gewesen ware." (Anlage 11, Seite 89) so auf:

Zitat LG: ,Der diesbeziiglich neue Vortrag des Beschwerdeflihrers unter isolierter Heranziehung
einer AuRerung des damaligen Klagers im Rahmen des Ermittlungsverfahrens der Staatsanwalt-
schaft Kempten mit dem Aktenzeichen 420 Js 16706/23 insinuiert, dass die dienstliche Verset-
zung zum Zeitpunkt der Eigenbedarfskiindigung noch nicht absehbar war.”, (Anlage 22, Seite
154, Rn. 8).

und weiter:

"Schon hieraus ergibt sich, dass die Versetzungsproblematik nicht Uberraschend erst im Novem-
ber/Dezember 2020 entstanden war.”, (Anlage 22, Seite 155, Rn. 9).

Diese Ausfihrungen belegen deutlich, dass das Landgericht den Kern des Vortrags nicht zur
Kenntnis nehmen und prifen will. Der Beschwerdefiihrer hat in seinen Schriftsatzen mehrfach
darauf hingewiesen, dass der Vermieter in seiner polizeilichen Vernehmung selbst erklarte, die
Versetzung sei ihm erst im November 2020 angekiindigt und am 10.12.2020 verfiigt worden -
also mehrere Monate nach Ausspruch der Eigenbedarfskiindigung vom 20.08.2020. Diese Ein-
lassung, die im Méarz 2024 durch Einsicht in die Akte der Staatsanwaltschaft Kempten bekannt
wurde, war der entscheidende Anhaltspunkt dafur, dass der Eigenbedarf nachtréglich konstruiert

und damit vorgetauscht worden ist.

Anstatt diesen Punkt aufzuklaren, also genau zu ermitteln, wann genau die Versetzung tatsach-
lich hinreichend konkret wurde, unterstellt das Gericht zugunsten des Vermieters, dass die Ver-
setzung nicht tUberraschend kam, und impliziert damit, dass sie schon zum Zeitpunkt der Kindi-
gung absehbar war. Weder nennt es Belege fiir diese Annahme, noch setzt es sich mit dem vor-
gelegten Beweismittel auseinander. Der Satz ,Schon hieraus ergibt sich ...” bleibt véllig unbe-
grindet und spiegelt nicht den Inhalt der Akten der Staatsanwaltschaft. Hierin behauptet der
Vermieter zwar, Zitat: "Im Laufe des Jahres 2019 begannen Gesprache mit meinen Vorgesetzten
bzw. dem Personalamt _ bezuglich einer dienstlichen Personalmassnahme
(Veretzung). Ich strebte zu diesem Zeitpunkt eine Versetzung in das Ausland an, ...," (Anlage 23,
Seite 159), ob das zutrifft oder frei erfunden ist, obwohl es explizit bestritten wurde, - Zitat: "Ohne
Nachweise sind Aussagen wie, dass 2019 Gesprache zu einer Personalmal3nahme begonnen
haben sollen, oder der Vermieter bereits zu diesem Zeitpunkt eine Versetzung ins Ausland an-

strebte, oder dass der Klager auch fir andere Auslandseinsétze betrachtet wurde, lediglich leere
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Behauptungen, die entschieden bestritten werden." (Anlage 15, Seite 104) - wurde nie unter-

sucht.

Diese Vorgehensweise verletzt Art. 91 Abs. 1 BV, weil das Gericht entscheidungserhebliches
Vorbringen nicht gewdrdigt, sondern einfach durch eine unbelegte Vermutung ersetzt hat.
Das Gericht war verpflichtet, zumindest zu priufen, ob die vom Vermieter genannte zeitliche Ab-
folge plausibel war und welche Schlusse sich daraus fir den behaupteten Tauschungstatbestand
ergeben. Dass diese Prifung vollstadndig unterblieben ist, belegt, dass der Vortrag nicht ,inhaltlich

verarbeitet”, sondern bewusst beiseitegeschoben und einseitig gewertet wurde.

Daruiber hinaus liegt in der Formulierung ,insinuiert, dass ...“ eine unzulassige Wertung des Vor-
bringens als bloBe Mutmalung, obwohl ein konkretes Beweismittel - die Aktenstelle aus dem
Ermittlungsverfahren - vorgelegt wurde. Dies stellt nicht nur eine Verkennung der materiellen
Prifpflicht im PKH-Verfahren (§ 114 ZPO), sondern auch einen objektiven Willkirakt im Sinne
des Art. 118 Abs. 1 BV dar. Das Landgericht ersetzt die erforderliche Priifung durch eine schlich-
te Behauptung des Gegenteils, ohne jede Tatsachenbasis, was es anschlieRend noch mit einer vol-

lig aus der Luft gegriffenen Verallgemeinerung zu untermauern versucht:

Zitat LG: ,Im Ubrigen kann als allgemein bekannt vorausgesetzt werden, dass schriftliche Ver-
setzungsverfigungen im dienstlichen Bereich lediglich jeweils den Abschluss - nicht den Beginn -

zeitlich aufwendiger Personalprozesse darstellen.”, (Anlage 22, Seite 155, Rn. 10).

Diese Aussage mag im Allgemeinen zutreffen, ersetzt aber keine konkrete Tatsachenprifung im
Einzelfall. Gerade darum ging es hier: ob der angeblich ,zeitaufwendige Personalprozess® Uber-
haupt zum Zeitpunkt der Eigenbedarfskiindigung bereits begonnen hatte oder erst danach einge-
leitet wurde. Diese zeitliche Reihenfolge ist jedoch entscheidungserheblich - denn ware dieser
Prozess tatsachlich erst nach Ausspruch der Kindigung eingeleitet worden, hétte der geltend
gemachte Eigenbedarf im Kindigungszeitpunkt nicht bestanden und die Kiindigung ware unwirk-

sam.

Statt diesen zentralen Punkt zu prifen, flichtet sich das Gericht in eine abstrakte, empirisch
unbelegte Annahme, die den konkreten Fall gerade nicht abbildet. Damit verfehlt das Landgericht
seine Aufklarungspflicht vollstandig und ersetzt eine gebotene Einzelfallpriifung durch eine pau-
schale Lebenswahrscheinlichkeit, die hier aber nicht tragt. Das ist keine richterliche Wirdigung,
sondern eine pauschalisierende Willkirbegriindung, die das rechtliche Gehér (Art. 91 BV) eben-
so verletzt wie das Willktirverbot (Art. 118 Abs. 1 BV).

7. Unterstellte Mieterpflichtverletzung

Im Weiteren kreiert das Landgericht dann aus den Akten pauschal eine Verletzung von Mieter-

pflichten, die es objektiv nie gab.
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Zitat LG: "Dies gilt umso mehr, als dem Gesamtablauf zu entnehmen ist, dass die Verletzung der
Mieterpflicht zur Rickgabe der Mietsache, § 546 Abs. 1 BGB, urséchlich fur das Scheitern der
Eigenbedarfsnutzung gewesen ist, vgl. grundlegend BGH, Urteil vom 9.11.2005 - VIII ZR
339/04.% (Anlage 22, Seite 156, Rn. 11)

Woraus das Landgericht dies schlussfolgert wird jedoch nicht dargelegt. Diese Behauptung ent-
behrt zudem jeglicher tatséchlicher Aktenlage und ist unter keinen erdenklichen Umstanden halt-
bar. Sie stellt aber einen weiteren Beleg fir die willkiirliche Argumentationsweise des Landge-
richts dar. Eine Verletzung der Pflicht zur Ruckgabe der Mietsache oder sonstiger Verpflichtun-
gen, aus denen ein Scheitern der Eigenbedarfsnutzung abgeleitet werden kdnnte, hat es nach-
weislich nie gegeben. Damit wird ein Sachverhalt konstruiert, der objektiv nie bestanden hat; eine
solche Tatsachenerfindung Uberschreitet die Grenzen vertretbarer Rechtsanwendung und stellt
Willkar im verfassungsrechtlichen Sinne dar. Die Wohnung wurde vereinbarungsgemalf und do-
kumentiert fristgerecht zum 31.12.2022 vollstandig geraumt in vertragsgemafRem Zustand und

mit samtlichen Schliisseln Ubergeben. Beanstandungen hierzu gab es keine.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der Beschwerdefilhrer aufgrund des Raumungsvergleichs vom
22.12.2021 zur Nutzung der Wohnung berechtigt; ein verspateter oder pflichtwidriger Auszug lag
zu keinem Zeitpunkt vor. Das Gericht stellt somit einen rechtswidrigen Zustand her, indem es ins
Blaue hinein eine Vertragsverletzung unterstellt, die in Wirklichkeit nie existierte - weder vor noch

nach dem Auszug des Beschwerdefihrers.

Mit dieser unbelegten Behauptung schafft sich das Landgericht vielmehr ein weiteres Scheinar-
gument, um die Prifung der Tauschungsfrage zu umgehen. Anstatt sich mit der zeitlichen Rei-
henfolge von Kiindigung, Versetzungsverfigung und Raumungsvergleich auseinanderzusetzen,
wird der Anschein erweckt, angebliches Fehlverhalten des Beschwerdefiihrers sei urséchlich fur
das ,Scheitern® der Eigenbedarfsnutzung gewesen. Das ist nicht nur aktenwidrig, sondern kehrt
Ursache und Wirkung um: Nicht das Verhalten des Beschwerdefiihrers hat den angeblichen Ei-
genbedarf verhindert - vielmehr hat sich nachtraglich herausgestellt, dass der Eigenbedarf nie
bestand, weil die Tochter des Vermieters die Wohnung nie beziehen wollte und sich bereits, oh-
ne, dass es einen in der Person des Beschwerdeflhrers begriindeten Anlass gab und in Kenntnis
des Ubergabetermins der Wohnung (31.12.2022), etliche Monate zuvor im Mai 2022 in einer weit
entfernten anderen Stadt angemeldet hatte, und dort einer mutmallich mehrjahrigen Ausbildung

entgegen sah, Auszug Melderegister: "In Beantwortung lhrer Anfrage teilen wir lhnen mit, dass

I b ;. chiicher Vorname: I Geburtsdatum: [INEBB Geburtsort/-staat:
I ==oo- = recn I

Einzug 01.05.2022" (Anlage 08, Seite 73).

Um nachvollziehbar zu machen, worauf das Landgericht abstellt, wenn es behauptet, dass "die

Verletzung der Mieterpflicht zur Rickgabe der Mietsache () urséchlich fir das Scheitern der Ei-
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genbedarfsnutzung" gewesen sein soll, soll an dieser Stelle detailliert darauf eingegangen wer-
den:

1. Am 20.10.2022, also gut zwei Monate, bevor die Wohnung gerdumt werden musste,
schrieb der Beschwerdefihrer, in der Hoffnung, doch noch ein einvernehmliches Ende
des Mietverhaltnisses herstellen zu kénnen, seinem Vermieter eine eMail in der er mit
umfangreichem Beweismaterial seiner Wohnraumbemuiihungen versuchte ihm die pre-
kadre Wohnungsmarktsituation zu erklaren und welche Folgen sich daraus ergeben
konnten. (Anlage 04, Seite 61)

2. Der Vertreter des Vermieters machte daraus in seinem Schriftsatz vom 02.11.2023 (An-
lage 25, Seite 164 und 165) Folgendes:

zitat: "Herr I wurde I versetzt. Dort hatte er zum 01.03.2021 seinen
Dienst angetreten. Umzug der Ehefrau und des Sohnes fand im August 2021 statt. Da
zu diesem Zeitpunkt die Wohnung in _vertragswidrig noch nicht an

Herrn i herausgegeben war, musste dieser fiir seine Tochter | N zv-

néchst ein mobliertes Zimmer in_ spater ein madbliertes Zimmer in -
I - nicien. Die Tochter I Usste daher — in ihrer Abiturphase —

wiederholt umziehen, nachdem sich Herr Kuhne vertragswidrig verhalten hat."
und weiter:

Zitat: "Da Herr Kuhne weiterhin, so mit E-Mail vom 20.10.2022 an Herrn I e
kennen gab, dass er wenig Anstalten zum Auszug erkennen lassen wollte, entschied
sich die Tochter des Herrn [l schlieBlich zu einem Umzug in eine Wohngemein-
schaft. Diese war nicht mehr bereit, sich weiter von Herrn Kuhne Steine in ihren Weg
hinsichtlich ihrer Berufsausbildungen und personlichen Lebensgestaltung legen zu las-

sen.

Korrektur 1. Zitat:

- Die streitgegenstandliche Wohnung war weder im Marz 2021, noch im August 2021,
noch zu einem anderen Zeitpunkt vertragswidrig nicht herausgegeben. Durch den
Vergleich vom 22.12.2021 durfte die Wohnung bis 31.12.2022 rechtmaliig genutzt
werden. Es wére kaum glaubhaft, dass der Vermieter seine Tochter, wenn sie tatsach-
lich die Absicht gehabt hatte, in die fur sie gekiindigte Wohnung einzuziehen, dartber
im Unklaren gelassen haben sollte. Andernfalls, also wenn er inr den Ubergabetermin
nicht mitgeteilt hatte, wére bewiesen, dass weder der Vermieter noch seine Tochter je

davon ausgegangen sind, dass die Tochter die Wohnung in Besitz nehmen wirde.
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Dass der Mieter (Beschwerdefuhrer) sich vertragswidrig verhalten haben sollte, ent-

spricht somit nicht der Wabhrheit.

Vollig unklar bleibt zudem, welche Steine der Mieter der Tochter in ihren Weg gelegt
haben soll, also inwiefern die Tochter bei der Verwirklichung des Eigenbedarfs durch
den Mieter behindert worden sein soll.

Korrektur 2. Zitat:

- In dieser Einlassung versucht der Vertreter des Vermieters zu implizieren, dass der
Mieter (Beschwerdeflihrer) mit seiner eMail vom 20.10.2022 erklaren wollte, die Woh-
nung nicht herausgeben zu wollen, worauf es sich die Tochter anders tberlegt haben
will, und in eine Wohngemeinschaft gezogen ist. Richtig ist, dass die Tochter zu der
Zeit (Oktober 2022) bereits seit fast einem halben Jahr (01.05.2022) in |

B - festen Wohnsitz genommen hatte (Anlage 08, Seite 73), da sie dort
ab 09/2022 einer mehrjahrigen Ausbildung bei der_ entgegensah. (Anlage
24, Seite 161). Der Vermieter spricht hier zwar von, Zitat: "... begann im September
2020 eine Berufsausbildung bei der - allerdings drfte es sich bei der Jah-
reszahl "2020" um ein Versehen handeln, denn die Tochter hat ihr Abitur erst im
Sommer 2022 abgelegt. Eine entsprechende Ausbildung kann mithin erst im Septem-
ber 2022 begonnen haben; zumal sie erst im _ volljahrig wurde.

Unabhéngig davon, wie man diese eMail hun bewerten mag, hatte sie somit keinerlei
Einfluss darauf haben kdnnen, dass die Tochter "schliefZlich" nicht in die streitgegen-
standliche Wohnung gezogen ist. Die Behauptung, dass es sich die Tochter - auf-
grund dieser eMail - anders Uberlegt haben will, ist mithin schlicht gelogen, was den
Verdacht auf Prozessbetrug nahe legt. Dass beide - Vermieter und Vertreter - nicht
wussten, dass die Tochter bereits seit Mai 2022 in | lllwohnte, diirfte ausge-

schlossen sein.

3. Ohne dem Mieter Gelegenheit zu geben hierauf Stellung zu nehmen und dies richtig
stellen zu kénnen, konstruiert die 5. Zivilkammer des Landgerichts Kempten in der Be-
setzung Schatz, Giittinger, Epple aus der eMail vom 20.10.2022 im Beschluss vom
12.03.2024 ein strafrechtlich relevantes Verhalten des Mieters und tbernimmt dabei un-
reflektiert die Argumentation des damaligen Beklagtenvertreters (Vermieter), Zitat: "Un-
abhangig davon hat der jetzige Beklagte Uberzeugend dargelegt, dass aufgrund des
Verhaltens des jetzigen Klagers (Anm.: hiesiger Beschwerdefiihrer) nach Vergleichs-
schluss keine begriindete Hoffnung mehr bestand, die Toch-ter in der eigenen Woh-
nung unterzubringen. MaRRgeblich in diesem Zusammenhang ist die E-Mail des Kl&-

gers vom 20.10.2022. Diese entfaltet strafrechtliche Relevanz." (Anlage 10, Seite 79),
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in dem Sinne, dass der Mieter hier seinen Vermieter nétigen wollte, die Wohnung nur
herausgeben zu wollen, wenn eine Zahlung erfolgen wirde. Nichts dergleichen steht
tatséachlich in dieser eMail, (Anlage 04, Seite 61). Hierin wurde lediglich versucht, doch
noch ein einvernehmliches Ende des Mietverhaltnisse herbei zu fuhren.

4. Im aktuellen Verfahren konstruiert Einzelrichter Schatz daraus dann, dass sich aus den
Akten ergeben wirde, dass "die Verletzung der Mieterpflicht zur Rickgabe der Miets-
ache () ursachlich fir das Scheitern der Eigenbedarfsnutzung gewesen" sein soll.

Die Behauptung des Landgerichts, dass aufgrund von Mieterpflichtverletzung die Rickgabe der
Wohnung und damit der Eigenbedarf vereitelt wurde, entbehrt somit jeglicher Grundlage und ist
frei erfunden. Sie verletzt in erheblichem MafRe das Willklirverbot nach Art. 118 Abs. 1 BV, well
sie offensichtlich sachfremd und widersprichlich ist und allein den Zweck erfillt, das eigene

mangelhafte Ergebnis zu stiitzen, ohne die tatsachlichen Umsténde zu prufen.
8. Eigene Vermutung des vorgetauschten Eigenbedarfs durch das Landgericht

Das Landgericht anerkennt, dass Eigenbedarfskiindigungen in vielen Fallen die Vermutung einer

(Vor-)Tauschung anhaften:

Zitat LG: ,Eigenbedarfskiindigungen haften in vielen Féllen die Vermutung an, dass diese bei
lediglich vorgetauschtem Eigenbedarf erfolgen [...] Diese Vermutung kann auch im vorliegenden

Fall nicht von vornherein ausgeschlossen werden.” (Anlage 22, Seite 156, Rn. 12 und 13).

Allein dieser Satz verdeutlicht, dass das Gericht selbst die Mdglichkeit eines vorgetauschten Ei-
genbedarfs ausdricklich nicht ausschlief3t - also die vom Beschwerdeflhrer vorgetragene Tau-
schungshandlung zumindest fir denkbar halt. Gerade dieser Umstand hétte zusammen mit den
zahlreich vorgetragenen Indizien fir den vorgetduschten Eigenbedarf zwingend Anlass geben

mussen, den Sachverhalt im Rahmen der angestrebten Beweisaufnahme naher zu prifen:
- Wann genau wurde die Versetzung eingeleitet?

- Warum wurde die Verfigung erst mehrere Monate nach der Kiindigung ausgestellt?

- Liegt nicht der zwingende Verdacht einer TAuschung nahe, wenn das Datum der Ver-
setzungsverfligung selektiv unkenntlich gemacht wird, weil ansonsten ein Vergleichs-

schluss gefahrdet gewesen ware?

Stattdessen zieht das Gericht daraus das Gegenteil, indem es ausgerechnet diese Offenheit des

Sachverhalts als Begrindung heranzieht, die Erfolgsaussichten zu verneinen.

9. Sachfremdes Werturteil zur Prozesskostenhilfe
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Zitat LG: ,Jedoch muss dartiber befunden werden, ob eine solche vom Mieter veranlasste ge-
richtliche Uberprifung von der Allgemeinheit finanziert werden soll.“, (Anlage 22 , Seite 156, Rn.
14).

Diese Formulierung offenbart ein unzulassiges und sachfremdes Werturteil: Die gesetzliche
Grundlage der Prozesskostenhilfe verlangt keine gesellschaftliche oder politische Rechtfertigung
fur die ,Finanzierung®“ eines gerichtlichen Verfahrens. Es ist Aufgabe der Gerichte, nicht die Legi-
timitat des Begehrens, sondern allein dessen rechtliche und tatséchliche Erfolgsaussicht zu pru-
fen. Die Uberlegung, ob die Allgemeinheit die Kosten ,tragen® soll, ist weder ein Kriterium des §
114 ZPO noch geeignet, die Versagung von PKH zu begriinden. Das Gericht verkennt hier, dass
gerade das Instrument der Prozesskostenhilfe seinem Charakter ein nach der staatlichen Da-
seinsfursorge zuzurechnendes Antragsverfahren ist und schon deshalb die Anforderungen an
den Sachvortrag nicht Uberspannt werden durfen, (vgl. BVerfG, Beschl. v. 3. 3. 2004 — IV ZB
43/03; NJW 2008, 1060). Gerade deshalb besteht § 114 ZPO: Substantiierte Anspriiche sind
einer gerichtlichen Klarung zuzufiihren; wertende Hinweise zur ,Finanzierung durch die Allge-

meinheit‘ ersetzen die gesetzliche Prifung nicht.
10. Unterlassene Beweisaufnahme trotz selbst erkannter Aufklarungsbedurftigkeit

Das Gericht erkennt zwar die Beweisbedirftigkeit an, entzieht sich ihr aber mit einer bloRen

Mutmafiung Uber das zuklnftige Aussageverhalten des Vermieters:

Zitat LG: ,Tatséchlich wiirde [...] lediglich der zeitliche Ablauf der Versetzung Gegenstand der
beabsichtigten gerichtlichen Auseinandersetzung sein. Eine Beweisaufnahme [...] wéare durchzu-
fuhren. [...] Allerdings ist mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts [...] es fiir die
Bejahung der Erfolgsaussicht grundsatzlich genitigend, dass eine Beweisaufnahme ernsthaft in
Betracht kommt [...]. Wie aufgezeigt, liegt die zweite Voraussetzung hier nicht vor; Anhaltspunkte
dafiir, dass sich der damalige Beklagte anders als bisher duBern sollte, sind nicht ersichtlich.”,
(Anlage 22, Seite 156 ff, Rn. 15 - 18).

Diese Passage ist in sich widerspruchlich und verletzt Art. 91 BV in mehrfacher Hinsicht: Einer-
seits erkennt das Gericht selbst an, dass eine Beweisaufnahme erforderlich und auch geeignet
ware, um den behaupteten Tauschungstatbestand aufzuklaren. Andererseits verweigert es diese
Prifung mit der pauschalen Begrindung, man sehe keine Anhaltspunkte, dass der Vermieter
sich ,anders auftern“ werde. Damit ersetzt das Gericht die gebotene Beweisaufnahme durch eine
Mutmaliung Uber das zukinftige Aussageverhalten einer Partei, ohne auch nur in Erwagung zu
ziehen Beweisantritt dieser Partei einzufordern - eine Begrindung, die in keiner Weise den An-

forderungen an die Beweiswirdigung oder an das Prifprogramm im PKH-Verfahren entspricht.

Es ist auch hier klar erkennbar, dass das Gericht sich im Sinne des Vermieters weigert von ihm

einen Beweis einzufordern, von dem selbst das Gericht Uberzeugt sein diirfte, dass er diesen
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nicht erbringen kann. Womit er offensichtlich vor entsprechenden Schadenersatzforderungen

geschitzt werden soll.

Der Beschwerdefuhrer hat ausdrucklich die Einholung einer Parteivernehmung des Vermieters
(88 445 ff. ZPO) beantragt, um dessen frihere Behauptung tber angebliche ,Vorgesprache mit
Vorgesetzten“ auf ihren Wahrheitsgehalt Uberprifen zu lassen. Anstatt diesem Beweisantrag
nachzugehen oder den Vermieter zur Vorlage geeigneter Nachweise tber Zeitpunkt und Inhalt
dieser Gesprache aufzufordern, unterstellt das Gericht, der Vermieter werde sich ohnehin nicht
anders aufR3ern - und erklart auf dieser Grundlage die Erfolgsaussicht fur ,uberwiegend unwahr-

scheinlich®.

Diese Argumentation ist dazu in sich zirkular: Das Gericht verweigert die Beweisaufnahme gera-
de mit der Begriindung, dass es das Ergebnis schon kennt, obwohl die Aufklarungspflicht (§ 139
ZPO) und die verfassungsrechtliche Rechtsschutzgarantie das Gegenteil verlangen. Damit verla-
gert das Gericht die Beweislast unzulassig auf den Antragsteller und betreibt eine unzuldssige
Vorwegnahme der Beweiswirdigung - ein Verhalten, das nach hochstrichterlicher Recht-
sprechung regelmafig eine Verletzung des rechtlichen Gehoérs und des Gebots fairer Verfahrens-

fuhrung darstellt.

Insgesamt offenbart dieser letzte Abschnitt eine eklatante Missachtung der gerichtlichen Prif-
pflicht: Das Landgericht erkennt selbst die Plausibilitat einer Tauschung an, zieht daraus aber
nicht den gebotenen Schluss, die Sache in tatsachlicher Hinsicht aufzuklaren, sondern verweigert
die Prozesskostenhilfe allein mit hypothetischen Annahmen Uber das Aussageverhalten des
Vermieters. Diese Vorgehensweise verletzt nicht nur Art. 91 BV (rechtliches Gehdr), sondern
auch das Willkurverbot des Art. 118 Abs. 1 BV, da sie jeglicher sachlichen Grundlage entbehrt
und den verfassungsrechtlich garantierten Zugang zu einer effektiven Rechtsverfolgung faktisch

vereitelt.

Fazit: Der Beschluss des Landgerichts Kempten vom 03.09.2025 zeigt in seiner Gesamtheit eine
Verfahrensweise, die weder den Anforderungen des rechtlichen Gehdérs noch den Mindeststan-
dards richterlicher Sachverhaltsaufklarung genigt. Das Gericht hat zentrale, detailliert vorgetra-
gene Tatsachen - insbesondere zur zeitlichen Abfolge der Versetzung und zur Manipulation der
Versetzungsverfliigung - nicht gepruft, sondern durch pauschale, teils aktenwidrige Annahmen

ersetzt.

Hinzu tritt eine einseitige Argumentationsweise, die sich zudem in Widerspriiche verstrickt: Einer-
seits wird eingeraumt, dass eine Beweisaufnahme méglich und geboten wére, andererseits wird
sie mit rein spekulativen Erwagungen Uber das mdgliche Aussageverhalten des Vermieters abge-

lehnt. Diese Vorgehensweise lasst jede rationale Grundlage vermissen und lasst nur den Schluss



-39 -

zu, dass das Gericht von vornherein bestrebt war, das Verfahren ohne vertiefte Prifung im Sinne

des Vermieters abzuschlief3en.

Damit hat das Landgericht das verfassungsrechtlich garantierte Recht des Beschwerdefihrers
auf rechtliches Gehor (Art. 91 Abs. 1 BV) ebenso wie das Willkirverbot (Art. 118 Abs. 1 BV)
mehrfach verletzt, indem es sich der Pflicht zur unvoreingenommenen, einzelfallbezogenen Pri-
fung bewusst entzogen hat. Der Beschluss steht in krassem Widerspruch zu den Mal3staben, die
das Bundesverfassungsgericht und der Bayerische Verfassungsgerichtshof fir die Ablehnung
von Prozesskostenhilfe entwickelt haben. Er ist Ausdruck einer formelhaften, ergebnisorientierten
Entscheidungspraxis, die das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit der Justiz erschuttert.

Beruhen der Grundrechtsverletzungen

Die festgestellten Grundrechtsverstt3e waren entscheidungserheblich. Die Kausalitat stellt sich
wie folgt dar:

1. Prifung des Datums hatte Tauschung offenbart

Die GehdorsverstofRe waren entscheidungskausal; bei verfassungskonformer Anwendung

ware der Verfahrensgang zwingend anders verlaufen:

Hatten die Gerichte den substantiierten Vortrag zur Manipulation der Versetzungsverfu-
gung zur Kenntnis genommen und aufgeklart, ware mit weit Gberwiegender Wahrschein-
lichkeit festgestellt worden, dass die behauptete Versetzung zum Zeitpunkt der Kindi-
gung noch nicht hinreichend konkret war und als Kindigungsgrund nicht tragfahig sein

konnte.

2. Fehlende Konkretisierung der Versetzung fuhrt zur Unwirksamkeit der Eigenbe-

darfskindigung

Bei richtiger rechtlicher Wirdigung hatte das Gericht erkannt, dass die Kindigung geman
§ 573 Abs. 2 Nr. 2 BGB unwirksam war, da tatséchlich kein berechtigtes Interesse des

Vermieters, bzw. seiner Tochter an der Wohnung bestand.

3. Unwirksame Kindigung bedeutet: TAuschung Uber eine objektiv nicht bestehende

Rechtslage
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Dies begrundet einen Anfechtungsgrund nach § 123 Abs. 1 BGB. Bei zutreffender Wrdi-
gung ware der Raumungsvergleich infolge arglistiger TAuschung ex tunc gemal § 142
Abs. 1 BGB als nichtig anzusehen gewesen.

Nichtigkeit des Vergleichs bedeutet Fortbestand des Mietverhdltnisses zum Zeit-

punkt des Auszugs

Der Verlust der Wohnung beruhte nicht auf einer freien Entscheidung des Beschwerde-
fuhrers, sondern auf einem rechtsfehlerhaft erzwungenen Vergleich, durch Vorlage eines
manipulierten aber entscheidungserheblichen Dokumentes.

Fortbestehen des Mietvertrags begriindet Anspruch auf Schadensersatz

Der Vermieter hatte sich wegen unrechtméafigen Entzugs der Wohnung schadensersatz-
pflichtig gemacht (§ 280 BGB, § 823 BGB). Die Geltendmachung materieller und immate-
rieller Schaden (Umzugskosten, Mehrkosten der Ersatzwohnung, Verlust sozialen Wohn-

umfeldes, verminderte Wohnqualitat) ware rechtlich begriindet und erfolgreich gewesen.
Schadensersatzanspruch = hinreichende Erfolgsaussicht i.S.d. § 114 ZPO

Bei dieser Sachlage hatte das Gericht zwingend Prozesskostenhilfe bewilligen missen.
Denn nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gentigt es, dass ein Ob-
siegen ebenso mdglich ist wie ein Unterliegen — eine ,Uberwiegende Erfolgsaussicht® ist

nicht erforderlich.
Ohne die Gehdrsverletzungen ware PKH bewilligt worden

Damit steht fest: Die angegriffenen Entscheidungen beruhen auf der verfassungsrechtlich
relevanten Nichtberucksichtigung entscheidungserheblichen Vortrags.

Konkrete materielle und immaterielle Folgen als Beleg der Entscheidungserheb-

lichkeit (Haftungsausfullung)

Die Verletzung der genannten Grundrechte war nicht nur formeller Natur, sondern hatte
erhebliche materielle und immaterielle Auswirkungen auf den Beschwerdefiihrer. Ware
Prozesskostenhilfe bewilligt worden, hétte der Beschwerdefuhrer die Tauschung gericht-
lich aufklaren und Schadensersatzanspriiche durchsetzen kénnen. Diese Anspriiche be-

stehen dem Grunde nach und sind konkret bezifferbar:

a) Umzugskosten Kiche (Ab- und Aufbau am 08.12.2022, Anlage 07, Seite 71): 1.040,06 €
b) Umzug Spedition (12.12.2022. Anlage 07, Seite 71): 1.033,85 €
c) Fahrkosten Beschwerdefuhrer (15 Fahrten a 7,6 km x 0,30 €/km): 34,20 €
d) Arbeitszeit Beschwerdeflihrer (15 x 1,5 Stunden x 20 €/Std.): 450,00 €
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e) Arbeitszeit Hilfskrafte (Sohn, 7 x 1,5 Stunden x 10 €/Std.): 105,00 €
f) Mehrkosten der Ersatzwohnung (36 Monate x 197,70 €):
- neue Warm-Miete Kalvarienbergstr. 70 (Anlage 05, Seite 64) 609,00 €
- Letzte Warmmiete | ] ]l (Anlage 03, Seite 58, Nr. 5) 411,30 €
- Differenz 197,70 €

36 x 197,70 € 7.117,20 €
g) Immaterieller Schaden, Schmerzensgeld:
Suizidale Entgleisung (Zeuge: _ Diakonie Immenstadt 13.12.2020),
Notarzteinsatz (Verd. Herzinfarkt 24.12.2020 Anlage 06, Seite 67)
vgl. AG Augsburg, 1995, Az. 13 C 2892/95) Mindestbetrag: 4.000,00 €

Gesamtschaden*: mindestens 13.780.31 €

Diese Schaden stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Verlust der Wohnung
infolge des durch Tauschung herbeigefiihrten Vergleichs. Ihre Durchsetzung war nur im
Wege der Klage mdglich, fir die der Beschwerdefiihrer auf Prozesskostenhilfe angewie-
sen war. Die Verweigerung der PKH hat daher nicht nur abstrakt den Zugang zum Recht
verwehrt, sondern konkret verhindert, dass erhebliche, bezifferte Anspriiche Uberhaupt
geltend gemacht werden konnten. Dies belegt die Entscheidungserheblichkeit der Grund-
rechtsverletzungen in besonders gewichtiger Weise.

*Die Positionen a) und b) wurden vom Sozialamt (LRA Oberallgau) Gbernommen (Anlage 07, Seite 71) und wéren im Erfolgsfall zu-
rickzufuhren.

lll. Begrundung Teil C

Bestétigende Ergadnzung aufgrund des Endurteils des Amtsgerichts Sonthofen vom 22.10.2025, (Anlage
27, Seite 173)

Nach Abfassung der vorliegenden Verfassungsbeschwerde ist im Ausgangsverfahren eine pro-
zessuale Entwicklung eingetreten, die den gerlgten Verfassungsverstol3 in objektiver Weise be-
statigt und vertieft. Das Amtsgericht hatte bereits am 20.05.2025 - trotz Ablehnung von Prozess-
kostenhilfe wegen angeblich fehlender Erfolgsaussicht - zugleich Termin zur mindlichen Ver-
handlung bestimmt, (Anlage 28, Seite 187).

Mit dieser Termins-Verfigung vom 20.05.2025 hat das Amtsgericht nicht nur den Haupttermin
bestimmt, sondern unter Ziffer 2.2 ausdricklich angeraten, den Antrag auf Fortsetzung des Ver-
fahrens zurtiickzunehmen. Diese Empfehlung erfolgte nicht nach durchgefihrter Sachprifung in
der Hauptsache, sondern lediglich unter Bezugnahme auf die PKH-Ablehnung, welche ihrerseits
auf einer bloRen summarischen Einschatzung beruhte. Der Hinweis war daher nicht als neutraler
prozessleitender Hinweis im Sinne des 8§ 139 ZPO zu verstehen, sondern als verfahrenslenkende
Maflinahme mit dem Ziel, den Beschwerdefuhrer zur Aufgabe seines Rechtsbehelfs zu bewegen,

bevor das Gericht Gberhaupt in die inhaltliche Prifung eintritt.



-42 -

Ein solcher Verfahrensgang verletzt den Anspruch auf rechtliches Gehor (Art. 91 Abs. 1 BV) und
den Justizgewdhrungsanspruch in seiner verfassungsrechtlichen Auspragung. Der Beschwerde-
fuhrer wurde faktisch vor die Wahl gestellt, sein Recht auf gerichtliche Uberpriifung aufzugeben
oder ohne anwaltliche Vertretung und ohne finanzielle Mittel ein Verfahren fortzufihren, dessen
Ausgang das Gericht bereits im Vorfeld als aussichtslos dargestellt hat. Diese Vorgehensweise
Uberschreitet die Grenze zulassiger richterlicher Verfahrenshinweise und dokumentiert die sys-
tematische Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung, die der vorliegenden Verfassungsbe-
schwerde zugrunde liegt.

Diese mundliche Verhandlung fand dann, nach mehrfacher Verschiebung, am 01.10.2025 statt
(Anlage 26, Seite 169) und mindete am 22.10.2025 in einem Endurteil (Anlage 27, Seite 173) in
dem die Hauptsache (Raumungsverfahren, Anfechtung Vergleich) entschieden und die Berufung
ausdricklich zugelassen wurde (Anlage 27, Seite 184). Die nun erfolgte Zulassung der Berufung,
welche nach § 78 ZPO nur durch anwaltlichen Schriftsatz erfolgen kann, zeigt, dass das Gericht
selbst von einer rechtlichen Klarungsbedurftigkeit ausgeht. Zugleich bedeutet dies, dass dem
Beschwerdeflihrer ohne Bewilligung von Prozesskostenhilfe der Zugang zu dem gesetzlich vor-
gesehenen Rechtsmittel faktisch verwehrt ist (zwar besteht theoretisch die Mdglichkeit, in der
Berufungsinstanz erneut Prozesskostenhilfe zu beantragen; im konkreten Fall ist jedoch bereits
durch die Verweigerung in der ersten Instanz der Zugang zur Hauptsacheentscheidung unzu-
mutbar erschwert und faktisch beschrankt worden. Zudem ist der Beschwerdefiihrer angesichts
der bisherigen gerichtlichen Praxis des systematischen Ubergehens seines Vorbringens einem
erneuten Risiko der willkirlichen PKH-Versagung ausgesetzt, sodass effektiver Rechtsschutz

nicht gewéahrleistet ware).

Aus dem Sitzungsprotokoll (Anlage 26, Seite 169) der miindlichen Verhandlung vom 01.10.2025
ergibt sich auRerdem, dass das zentrale Vorbringen des Beschwerdefiihrers - die arglistige Tau-
schung durch Manipulation des Datums der Versetzungsverfigung als Grundlage des Ver-
gleichsschlusses - in der miundlichen Verhandlung tberhaupt nicht erértert wurde. Das Gericht
beschrankte sich auf randstandige Aspekte (Ubergabe der Schliissel, psychische Verfassung,
Vorlesen einer eMall, jetzige Eigentumsverhaltnisse der Wohnung), ohne das eigentliche Anfech-
tungsmonitum auch nur anzusprechen. Dies stellt eine Verletzung der gerichtlichen Hinweispflicht
(8 139 ZPO) und der Pflicht zur vollstdndigen Sachverhaltsaufklarung (8 286 ZPO) dar und be-
griindet einen eigenstandigen Verstol3 gegen Art. 91 Abs. 1 BV. Das Schweigen zu dem ent-
scheidungserheblichen Vortrag dokumentiert zugleich, dass das Gericht von vornherein keine
ernsthafte Priifung des Anfechtungsgrundes vorgenommen hat, sondern den Ausgang des Ver-

fahrens bereits vorgefasst hatte.

Dieses Endurteil stellt somit eine objektive Bestatigung der bereits gerigten Verletzung von Art.
91 Abs. 1 BV (rechtliches Gehor) und Art. 118 Abs. 1 BV (Willktirverbot) dar.


Sven
Kommentar
Richtigstellung: Meine Ausführungen zur Zulassung der Berufung sind hier und im Folgenden nicht ganz korrekt. Die Berufung wurde vom AG nicht ausdrücklich zugelassen, sondern ist Kraft Gesetzes zulässig, da der Beschwerdewert 600,- € übersteigt, § 511 Abs. 2 Nr. 1 ZPO. Am 11.12.25 wurde dieser Betrag von 600,- auf 1.000,- € erhöht: https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/318/VO.html
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Hinzu kommt, dass das Amtsgericht im Endurteil widersprichlich argumentiert (Anlage 27, Seite
182): Einerseits wird dem Beschwerdeflihrer entgegengehalten, die Jahresfrist des § 124 BGB
sei bereits am 09.12.2022 abgelaufen, da er die Versetzungsverfigung bereits am 09.12.2021
erhalten habe und sich daher Uber eine etwaige Manipulation hatte Gewissheit verschaffen kon-
nen. Unmittelbar anschlie@end wird jedoch ausgefiuhrt, die Jahresfrist sei im Hinblick auf die
Kenntnis aus der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakte vom 28.03.2024 gewahrt. Diese Be-
grundung ist in sich widerspruchlich und belegt eine ergebnisorientierte Rechtsanwendung. Ent-
weder hétte das Gericht die Anfechtung insgesamt als verfristet zurlickweisen missen - was zur
Unzulassigkeit gefuhrt héatte - oder es hatte die Frist als gewahrt behandeln und sich in der Sache
mit dem Tauschungsvorwurf auseinandersetzen muissen. Dass das Gericht beide Positionen

gleichzeitig einnimmt, verletzt das verfassungsrechtliche Willktrverbot (Art. 118 Abs. 1 BV).
1. Widerspruch zwischen PKH-Versagung und Hauptsacheentscheidung

Die Ablehnung des Prozesskostenhilfeantrags durch Amts- und Landgericht erfolgte mit der Be-
grindung, die beabsichtigte Rechtsverfolgung biete keine hinreichende Erfolgsaussicht. Diese

Annahme wird durch das nun ergangene Endurteil in eindeutiger Weise widerlegt:

o« Das Amtsgericht hat den Rechtsstreit nicht prozessual durch Beschluss erledigt, sondern

durch Endurteil in der Sache entschieden.

o Damit hat das Gericht selbst zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine streitent-
scheidende und rechtlich erhebliche Hauptfrage handelt, die nicht als ,offensichtlich un-

begriindet” abgetan werden kann.

o Die Zulassung der Berufung dokumentiert zusatzlich, dass das Gericht die Sache fur kla-

rungsbedurftig halt und die Voraussetzungen des § 511 Abs. 4 ZPO als erfilllt ansieht.

2. Zulassung der Berufung als objektives Indiz gegen die angenommene Aussichtslosig-
keit

Die Berufung wurde zugelassen, weil das Amtsgericht selbst von der grundsétzlichen Bedeutung
der Sache oder von der Notwendigkeit einer Entscheidung zur Fortbildung des Rechts ausge-

gangen ist. Beides setzt voraus, dass die Rechtsverfolgung keinesfalls ,aussichtslos® sein kann.

Es ist rechtlich ausgeschlossen, dass ein Gericht einerseits die Bewilligung von Prozesskosten-
hilfe mit der Begrindung verweigert, das Rechtsschutzbegehren sei offensichtlich ohne Erfolgs-
aussicht, und andererseits dieselbe Rechtsfrage durch Endurteil entscheidet und die Berufung
zulasst. Dies offenbart einen objektiven Wertungswiderspruch, der das Willkiirverbot (Art. 118
Abs. 1 BV) verletzt.

3. Bestatigung des geruigten GehodrsverstolRes
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Das Endurteil setzt sich erneut nicht mit dem entscheidungserheblichen Vortrag Uber die arglisti-

ge Tauschung (8§ 123 BGB) auseinander. Insbesondere:

Es erfolgt keine Prufung der verdeckten Datumsmanipulation,
o keine Beweisaufnahme zu den vorgetragenen Indizien,

e keine Wirdigung der sekundaren Darlegungslast des Vermieters (vgl. Grineberg, BGB, §
123 Rn. 30),

e und keine inhaltliche Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass der Vergleich unter irre-

fuhrenden Voraussetzungen zustande kam.

Damit bestatigt das Endurteil die bereits zuvor gertigte Verletzung von Art. 91 Abs. 1 BV (rechtli-
ches Gehdr). Der Kern des Vorbringens wurde erneut tUbergangen. Dass das Gericht gleichwohl
in der Hauptsache entschieden hat, zeigt zugleich, dass die zuvor erfolgte Versagung von PKH
nicht auf einer ,summarischen Prifung“ beruhte, sondern auf einer sachwidrigen Vorwegnahme

der Entscheidung zugunsten der Gegenseite.
4. Verfassungsrechtliche Bewertung

Die zeitliche Abfolge und der innere Zusammenhang zwischen der PKH-Versagung und dem nun

ergangenen Endurteil offenbaren eine verfassungsrechtlich unhaltbare Situation:

e Der Zugang zum Gericht wurde durch die Versagung von Prozesskostenhilfe faktisch

verwehrt,

e das Gericht entschied spater dennoch in der Sache, ohne jemals die erforderliche Be-

weisaufnahme durchzuftihren,

e und es hat durch die Zulassung der Berufung implizit eingerdumt, dass die Rechtsverfol-

gung nicht aussichtslos sein konnte.

Dieses Vorgehen verletzt den Justizgewahrungsanspruch in seiner verfassungsrechtlichen Aus-
pragung, wie er durch Art. 91 BV und Art. 118 BV geschiitzt ist. Die Gerichte haben den Zugang
zu effektivem Rechtsschutz nicht eroffnet, obwohl objektiv ein klarungsbedurftiger Streitgegen-

stand bestand.
5. Schlussfolgerung
Das Endurteil vom 22.10.2025 bestétigt:

o die offensichtliche Fehlerhaftigkeit der PKH-Entscheidungen,
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o die verfassungswidrige Vorwegnahme des Hauptsacheverfahrens im PKH-Verfahren,
o die erneute Verletzung rechtlichen Gehors,
e und die sachlich nicht vertretbare Verkennung der Erfolgsaussichten.

Die angegriffenen PKH-Beschlusse erweisen sich damit in der Rickschau nicht nur als fehlerhatft,
sondern als Ausdruck einer verfassungswidrigen Verweigerung effektiven Rechtsschutzes.

IV. Zusammenfassung und Ergebnis

Die angegriffenen Beschlisse des Amtsgerichts Sonthofen und des Landgerichts Kempten ver-
letzen den Beschwerdefiihrer in seinem Grundrecht auf rechtliches Gehor (Art. 91 Abs. 1 BV)
sowie in seinem Grundrecht auf gleichberechtigten Zugang zu effektivem Rechtsschutz (Art. 118
Abs. 1 BV). Beide Gerichte haben den entscheidungserheblichen Kern des Vorbringens - die
arglistige Tauschung durch Manipulation der Versetzungsverfiigung - weder aufgeklart noch in
Erwégung gezogen. Stattdessen stltzten sie ihre Entscheidungen auf formale Erwagungen und
Mutmafiungen, ohne die gebotene Beweisaufnahme durchzufihren oder die vom Beschwerde-

fuhrer angebotenen Beweismittel zu wirdigen.

Im summarischen Verfahren der Prozesskostenhilfe hatte es der verfassungsrechtlich gebotenen
sorgféaltigen Prifung bedurft, ob die beabsichtigte Rechtsverfolgung erfolgversprechend sein
kann. Die Gerichte haben diese Prifung unzulassig vorweggenommen und den Ausgang der
Hauptsache antizipiert, indem sie eine Beweisaufnahme als entbehrlich erklarten und pauschal
behaupteten, das Vorbringen kdnne ,keine veranderte Darstellung ergeben®. Dadurch wurde eine
unzulassige Beweisantizipation vorgenommen, die nach der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts und des BayVerfGH mit dem Zweck der Prozesskostenhilfe unvereinbar ist. Pro-
zesskostenhilfe ist bereits dann zu gewahren, wenn ein Obsiegen ebenso mdglich erscheint wie

ein Unterliegen.

Wie in der vorliegenden Verfassungsbeschwerde dargestellt, ware bei verfassungsgemaler Pri-
fung festzustellen gewesen, dass die Kindigung unwirksam war, der Raumungsvergleich auf-
grund arglistiger Tauschung nichtig ist und dem Beschwerdefuhrer dem Grunde nach Schadens-
ersatzanspriiche zustehen. Die Versagung von Prozesskostenhilfe war somit nicht nur verfah-
rensfehlerhaft, sondern entscheidungserheblich: Sie verwehrte dem Beschwerdefihrer den Zu-
gang zu einer inhaltlichen Prufung seiner Anspriche und verletzte damit den Kerngehalt des

Grundrechts auf Rechtsschutzgleichheit.

Hinzu kommt, dass der geriugte Grundrechtsversto3 durch das nachtraglich ergangene Endurteil
des Amtsgerichts Sonthofen vom 22.10.2025 objektiv bestatigt wurde. Das Gericht hat den

Rechtsstreit nicht etwa als offensichtlich unbegriindet beendet, sondern durch Endurteil in der
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Hauptsache entschieden und die Berufung ausdricklich zugelassen. Damit hat das Gericht
selbst festgestellt, dass die Sache rechtlich klarungsbedurftig ist und nicht als aussichtslos einge-
stuft werden kann. Die Versagung von Prozesskostenhilfe erscheint vor diesem Hintergrund nicht
nur als fehlerhaft, sondern als verfassungswidrige Vorwegnahme der Hauptsacheentscheidung.
Da die Berufung gemaiR § 78 ZPO ausschliel3lich durch einen Rechtsanwalt eingelegt werden
kann, fuhrt die Versagung von Prozesskostenhilfe dazu, dass dem Beschwerdefiihrer der Zugang
zu diesem gesetzlich ertffneten Rechtsmittel faktisch verwehrt ist. Dies stellt eine vollstandige
Vereitelung effektiven Rechtsschutzes dar.

Die angegriffenen Entscheidungen beruhen somit auf einer Verletzung grundlegender Verfah-
rensrechte. Sie sind daher aufzuheben, und die Sache ist an ein zustandiges Gericht zuriickzu-
verweisen, das Uber den Antrag auf Prozesskostenhilfe unter Beachtung der verfassungsrechtli-

chen Mal3stabe neu zu entscheiden hat.

Sven Kuhne Immenstadt, 27.10.2025

- Beschwerdefihrer -



